
786 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (708 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Berufs
ausbildungsgesetz geändert wird (Berufsaus-

bildungs gesetz-Novelle 1978) 

Das Berufs<"L'Il'sbildungsrecht (Lehr1ingsrecht) 
hasiert auf dem B-eruifsausbiJIdungsgesetz, BGBl. 
Nr. 142/1969, -das am 1. Jänner 1970 -in Kraft ge
treten ist. Auf Grund dieses Gesetzes wurden 
zahlreiche DurchBührungsverordnungenerlassM, 
wie z. B. die Le'hrberufs1ist;e, di'e Ausbi1dungsvor
schr~ften und di'e Pl1üfungsordnungen -für die 
einz.elnen Lehrberuf.e, deren Zahl der:z;eit 225 be
trägt. 

Ms w.esentliche Neuerungen der geg,enständ1i
chen und ,für d~e ösuerreichische Volkswirtschaft 
bedems-amen Redrtsmaterie sieht die gegenständ
liche Regierungsvorlage folgende Maßn-ahmen 
vor: Di'e Einf.ührung einer Ausbi~derprüfung; die 
Durchführung ,eines Feststellungsverf.ahrens zur 
Frage des VorLiegens der sach1ichlen AusbiJdungs
vor-aussetzungen in bezug :lIuf -d~eerstmalige Lehr-
1ings'ausbi1dung; die Neuregelung der Lehrlings
behörden erster Instanz; die Errichtu~g von Lan
des-Berufsa'llSlbildu:ngsbeiräten; die Erwei-terung 
der Mi'tWlirkungsrechte der Kammern für Arbe~
ter und Antgestellte; die Erweiterung des Kreises 
der Lehrbel1edrtillgtlen; die Neuregelung der An
rechnung von in v,erwandt;en Lehl1berufen 'lJurück
gelegten Lehre.eiten; die Ermöglichung von Aus
bi1dungsvcl'suchcn; die NeugestaLtung der Berufs
bilder (Aufgliederung der Ausb~ldungsinhalte auf 
die ,einzelnen L,ehrjahre) ; die Ermöglichung der 
besdreidmäßigen Erhöhung oder Verringerung 
der generellen LehrlingshöchstlZahl. 

Diese Maßnahmen sollen die der'lJertigen recht
li:chen Möglichkeiten ,auf dem Gelbiete der be
,trieblichen Lehrlmg-sausbiJIdung erweitern, den 
bisherigen Erfahrungen aus dier VoIlziehungs
prax:is R,echnung tr.agen, einigen hisher möglichen 
Härten entgegenWlir~en, die Rechtsstellung der 
Lehrlinge und mrergesetz:lich,en beruHich-en 
IntereSSlenventretung verbessern, diJe Qualität der 

Ausbildung {z. B. durch diJe ,erweitert;e Lehr
berechtiIgten- und Aushi1derqua1ifikaüon) Jör
dem und der,gleichen mehr. 

Der Han.delsausschuß hat den erwähnten Ge
s!etzent'Wurf Ln seiner zweitägi,gen Sitzung am 
19. Jänner und am 14. FIeber 1978 in Verhand
lung genommen. In der Deihatte, an der sich 
auß,er dem BerichterlstaJtt'er die Albgeordneten 
HOTS It ,e t te r, Dr. Mus s i 1, Dipl.-Ing. Dok
tor Leitner, Dr. Stix, Dr. Gruber, Dipl.
lug. Dr. Z i t t m -a y r 'l1nd der Au&schußobmann 
Abgeordneter S tau d i n g 'e r so.w~e der Bun
desminister Wr Handel, Gewel1be und Industrie 
Dipl.-Vw. Dr. S t,a r i ba ehe r beteilj.gn:en, wur
:len von den Abgeordneten Hof s te t t e r, Dok
tor Mus si 1 und Dr. S t i x bzw. von den Ab
g'eordnet'en Dr. Mus si 1, Hof s te t t e r und 
Dr. S t i x g-emeinsame Abänderungsanträge zu 
Art. I Z. 11, Z. 23, Z. 34, Z. 41, Z. 47, Z.56, 
Z. 79 und At'lt. III Z. 1 ,sowie Art. IV Z. 3 ge
stellt. 

Bei diesen Abänderungsan'trägen handelt es sich 
im Wlesentlich-en um 1egis'tische RichtiJgstd1ungen 
der Regierungsvorlage und um Änderungen des 
Zeitpunktes des Inkrafttrete11lS der Novene. 

W,eiters wurde vom' Abgeordneten Dr. S It i x 
ein AbänderungsantraJg zu Art. I Z. 20, Z. 23, 
Z. 24, Z. 29 und Z. 42 ,gestellt. 

IB-ei d-er kbscimmung wurde die Regierungsvor
lage unter BerücksichtiJgung der olberwähnten ge
meinsamen Ahänderungsanträg-e der· Abgeordne
ten Ho h t ,e t t e r, Dr. Mus S 11 und Dr. S rt i x 
bzw. der Ahgeordneten Dr. M.u s si 1, Ho f
s t et t e rund Dr. S t i x teils einstimmig, ueils 
mehrstimmig 'angenommen. 

Der Abänderungsantrag dies Abgeordneten 
Dr. S ,t ,i x fand n~cht die ·erforderlidre Mehrheit. 

Weit;ers traf der Handelsausschuß zu Art. I 
Z. 68 foLgende Fe&t;steHung: 

"Zu Artikel I, Z. 68 (§ 23 Acbs. 5 lit. b) geht 
der Aussch,uß da'Von aus, daß der Prüfungswerber 

786 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 18

www.parlament.gv.at



2 786 der Beila;gen 

wahrend delr res'dichen Dauer der für den Lehr- rat woUe dem a n ge s chI 0 s sen enG e set z- . / . 
beruf fe~tgesetzoen Lehrzei:t SJich entsprechend e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
weiter'bildet." et1tei1en. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt -der Han
delsausschuß somit den An t rag, der National-

Maria Metzker 

Berich tersta tter 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Berufsausbildungsgesetz geän
dert wird (Berufsausbildungs gesetz-Novelle 

1978) 

Der Nationalrat 'hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Berufsausbildungsgesetz, BGBL Nr. 1421 
1969, in der Fassung des Arheitsverfassungs
gesetzes, EGBL Nr. 22/1974, des Entgeltfort
zahlungsgesetzes, BGBL Nr. 399/1974, un,d der 
Berufsausbildungsgesetz-Novelle 1974, BGBL 
Nr. 475, wird wie folgt geändert: 

1. In der lit. ,a des § 2 Abs. 2 ist das Wort 
"Gewerbeordnung" durch die Worte "Gewerbe
ordnung 1973, BGBL Nr. 50/1974," zu ersetzen. 

2. Die lit. c des § 2 Abs. 2 hat zu lauten: 
",c) sie, oder in den Fällen des § 3 der Aus

bilder, die erforderlichen Fachkenntnisse 
besitzen und, sofern Albs. 7 und Abs. 8 
nicht anderes hestimmen, die Aushilder
prüfung (§§ 29 ,a H) er,folgreich abgelegt 
halben und" 

3. Die Ahs. 3 und 4 des § 2haJben zu lauten: 
,,(3) Inha:bereines Gewerbes, ,dessen Alisühung 

die Erhringung des Befähigungsnachweises vor
aussetzt (§ 16 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1973), 
dürfen Lehrlinge in den ihrem Gewerbe ent
sprechenden Lehrberufen nur ausbilden, wenn 
sie - ausgenommen die Fälle des § 17 Ahs. 1 
der Gewer,beordnung 1973 - die erforderlidIen 
Fachkenntnisse ,durm die Erfüllung der im § 16 
Abs. 2 der Gewerbeordnung 1973 angefübrten 
Voraussetzungen nachwei~en. Dieser Nachweis ist 
nicht erforderlich, wenn ,ein Ausbilder (§ 3) mit 
der Ausbildung von Lehrlingen betraut ist. 

(4) Die ,tür den Gewerbeinha.bereinschließlich 
des Fortbetriebsherechtigten (§ 41 der Gewerbe
ordnung 1973) geltenden Bestimmungen ,dieses 
Bundesgesetzes finden auf den gewerberecht
lichen Geschäftsführer (§ 39 der Gewerbeord
nung 1973), den gewerberechtlichen Pächter 

W~en, 197'8 02 14 

Stai1dinger 

Obmann 

(§ 40 der Gewerbeordnung 1973) und den 
Filialgeschäftsfiührer (§ 47 der Gewerbeord
nung 1973) sinngemäß Anwendung." 

4. Die lit.a des § 2 Albs. 5 hat (Zu lauten: 
"a) durch die Inhaber von Betrieben, die nicht 

den Bestimmungen der Gewel1beordnung 
1973 unterliegen, deren Inhaber aber Mit
glied einer Landeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft sind," 

5. Die lit. c des § 2 Albs. 5 hat ,zu lauten: 
"c) durch die Österreichischen Bundes,forste, die 

österreidlischen Salinen, die Post- und 
Telegraphenverwaltung, die Elektrizitäts
versorgungsunternehmen, die gemeinnützi
gen Wohnungsunternehmen, die Sozialver
simerungsträger, die Bauarbeiter-U rlauhs
kasse und die gesetzlimen heruflichen 
Interessenvertretungen von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern," 

6. In der lit. d des § 2 Albs. 5 ,hat das Wort 
"oder" zu entJfallen. 

7. Die lit. e des § 2 Abs. 5 hat zu lauten: 
"e) in Verwaltungsstellen der Gebietskörper

schaften und in Instituten und Kliniken 
von Universitäten, Kunsthochschulen und 
der Österreichischen Akademie der Wissen
schaften oder" 

8. Der lit. e des § 2 Abs. 5 ist folgende lit. f 
anzufügen: 

"f) durch Rechtsanwälte und Ziviltechniker," 

9. Dem § 2 sind .folgende Ahs. 7 und 8 an
zufügen: 

,,(7) Wird bei erstlIIlaligem Aushilden von 
Lehrlingen (§ 3 a) bescheidmäßig festgestellt, ,daß 
die im § 3 a A:bs. 1 ,festgelegten Voraussetzungen 
vorliegen, so darf der Lehrberechtigte oder der 
Ausbilder innerhaLb von zwei· Jahren nach 
Rechtskra;ft des Bescheides Lehrlinge auch dann 
ausbilden, wenn er die Ausbilderpfiilifung nom 
nicht erfolgreich ;!lbgelegt hat. Nach diesem Zeit
punkt dürfen die hereits aufgenommenen Lehr-
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linge zwar weiter ,ausgeblidet, neue Lehrlinge 
jedoch nicht aufgenommen werden. 

(8) Scheidet während des Ausbildens von Lehr
lingen ein Ausbilder unvorhergesehen aus und 
hat der Lehrberechtigte gemäß § 3 Abs. 1 un
verzüglich ,einen anderen Ausbilder zu betrauen, 
so darf der Lehrberechtigte auch eine sonst ge
eignete Person, ,die noch nicht ,die Ausbilderprü
fung erfolgreich albgelegt hat, mit der weiteren 
Ausbildung ,von Lehrlingen betrauen. Legt ein 
solcher Ausbilder innerhalb von eineinhalb J ah
ren die Ausbilderprüfung nicht erfolgreich ab, 
so dürfen nach Ablauf dieser Frist die Ibereits 
aUifgenommenen Lehrlinge 2lwar weiter ausge
bildet, neue ,Lehrlinge jedoch nicht aufgenommen 
werden." 

10. § 3 hat;zu lauten: 

,,§ 3. (1) Der Lehrberechtigte hat mit der 
Ausbildung von Lehrlingen andere Personen, die 
den Anforderungen des § 2 Abs. 2 lit. c ent
sprechen, in der Lage sind sich ~m Betrieb ent
sprechend ,zu betätigen, und nicht nach § 4 von 
der Ausbildung von Lehrlingen ausgeschlossen 
sind, zu betrauen (Ausbilder), sofern es sich 

a) lbei dem Lehnberechtigten um eine juristi
sche Person oder eine Personengesellschaft 
des Handelsrechtes, 

b) um ein Unternehmen, dessen Art oder 
Umfang eine .fachliche Ausbildung des 
Lehrlings in dem betreffenden Lehrberuf 
unter Aufsicht des Lehrberechtigten nicht 
zuläßt, oder 

c) um einen Fortbetrieb gemäß § 41 der Ge
werbeordnung 1973 handelt. 

(2) Ein Lehl"berechtigter, der gemäß Abs. 1 
nicht ver<pflichtet ist, einen Ausbilder mit der 
Ausbildung von Lehrlingen zu betrauen, ist dazu 
berechti:gt; dies gilt insbesondere, wenn es sich 
um ,ein durch Albs. 1 lit. ,p nichterfaßtes, in ,der 
FOl"m eines Industriebetriebes ausgeübtes Gewerbe 
oder um die Ausübung von Rechten handelt, 
die dem Gewerbeinha'ber im Rahmen seiner Ge
werbeberechtigung zustehen, wie die Durchfüh
rung von Instandsetzungs- und Vollendungsar
beiten o.der die Führung eines Nebenbetriebes. 

.(3) Ein gewerberechtlicher Geschäftsführer oder 
ein Filialgeschäftsführer darf als Ausbilder heran
gezogen werden, wenn ,er den Anforderungen 
des Abs. 1 entspricht. 

(4) Der Ausbilder hat sich im Betri,eb ent
sprechend zu betätigen. 

(5) Sof.ern in einem 'Unternehmen mehrere 
Au~bilder mit der Au~bildung von Lehrlingen 
betraut wurden, hat der Lehrberechtigte eine 
Person mit der Koordination der gesamten Aus
bildung zu betrauen {Ausbildungsleiter), wenn 
es zur sachgemäßen Ausbildung der Lehrlinge 
edorderlich ist." 

3 

11. Nach § 3 sind folgende überschrift und 
folgender § 3 a einzufügen: 

"Erstmaliges Ausbilden von Lehrlingen 

§ 3 a. (1) Bevor in einem ßetrieb erstmalig 
Lehrlinge ausgebildet werden, 'hat die Lehrlings
stelle festzustellen, ob die im § 2 Ahs. 6 ange
führten Voraussetzungen vorliegen. Ohne die 
rechtskräftige Feststellung, daß diese Vorauss,et
zungen vorlieg,en, ist das Ausbilden von Lehr-' 
lingen unzulässig. 

(2) Das Ausbi1den von Lehrlingen in einem 
Betrieb, der ,auf einen Betriebsnachfolger iiber
gegangen ist, gilt' nicht als erstmaliges Aus.bilden 
im Sinne des Aibs. 1, wenn bereits vor dem Be
triebsiibergang in ,diesem ,Betrieb Lehrlinge aus
geblidet worden sind. Der Feststellungsbescheid 
wirkt nach Maßgabe des § 20 Abs. 3 lit. fauch 
,für den Betrielbsnach.folger. 

(3) Wer ein unter Albs. 1 fallendes Ausbilden 
von Lehrlingen beabsichtigt, hat hei der Lehr
lingsstelle ,die .Erlassungeines Feststellungsbe
scheides zu beantragen. Vor der Erlassung dieses 
Besche~des ist der Kammer ,für ,Arbeiter und 
Angestelltehei sonstiger Nichtigkeit (§ 68 Albs. 4 
lit. d A VG 1950) hievon Mitteilung zu machen 
und ihr Gelegenheit zur Aibga,be einer schrift
lichen Stellungnahme innerhalb einer F,rist von 
drei Wochen zu geben. Auf begründetes Ersuchen 
hat die Lehrlingsstelle diese Frist angemessen zu 
erstrecken. Der Kammer für Arheiter und Ange
stellte ist eine Ausfertigung des Bescheides zu 
übermitteln. Wenn die Entscheidung ihrer frist
gerecht abgegebenen Stellungnahme widerspricht, 
steht ihr gegen den BescheEd das Recht der Be~ 
mfung lind gegen den Berufun:gsbescheid das 
Recht ,der Beschwerde gemäß Art. 131 Albs. 2 
B-VG 'wegen Rechtswidrigkeit zu. Die Lehrlings
stelle hat eine weitere Ausfertigung ihres Be
sch'eides der zur Wahrnehmung des Arbeitneh
merschutzeszustärudigen B·ehörde zu über
mitteln. 

12. Der letzte Satzteil des § 4 A!bs. 1 hat zu 
lauten: 
"dürfen Lehrlinge weder aufnehmen noch die 
bereits aufgenommenen Lehrlin'ge weiter aus
bilden." 

13. § 4 Abs. 6 hat zu lauten: 
,,(6) Bescheide gemäß den Abs. 4 und 5, die 

ohne Anhörung der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte erlassen worden sind, sind mit Nich
tigkeit (§ 68 Abs. 4 lit. d A VG 1950) bedroht. 
Wenn die Entscheidung der Bezir ksverwal tungs
behörde der fristgel1echt abgegebenen Stellung
nahme der Kammer für Arbeiter und Angestellte 
widerspricht, steht dieser gegen diesen Bescheid 
das Recht der Berufung und gegen den Beru
fungsbescheid das Recht der Beschwerde gemäß 
Art. 131 Abs. 2 B-VG wegen Rechtswidrigkeit 
zu." 

2 
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114. Lm § 5 Abs. 1 lit. aist nach dem Wort 
"Gewerbeordnung" die Jahresz;thl ,,1973" ein~ 
zufügen. 

, 15. § 5 Albs. 2 hat zu laut~n: 

, ,,(2) Die im§ 94 ,der Gewerbeordnung 1973 
angeführten Handwerke sowie Gew.erbe, deren 
Ausübu1,lg gemäß § 22 der Gewerbeordnung 
1973 den Nachweis einer erfolgreich 3Jbgelegten 

. Lehrabschlußprü,fung voraussetzt, sind jedenfalls 
Lehrberufe. " 

16., § 5 Albs. 3 lit. a hat zu lauten: 

"a) die hinsichtlich der Berufsausbildung der 
Gesetzgebung und der Vollziehung des 
Bundes, nicht Jedoch '·der Gewerbeordnung 
1973 unterliegende Beschäftigungen zum 
Gegenstand haben," 

17. Im § ·5 AJbs. 7 hat die Ziüerung in der 
Klammer,,§ ;[9 Abs. 4" .zu lauten. 

18. § 6 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,( 4) Für die Festsetzung des Ausmaßes der 
Anrechnung von Lehr~eiten verwan-dter Lehr
berufe in den einzelnen Lehrjahren ist maß
gebend, ob und in ~elchem Umfang in -den ver
wandten Lehl'berufen während der einzelnen 
L~hrjahr.e gLeiche oder ähnliche Roh- und Hilfs
stoffe und Werkzeuge verwendet werden oder 
Tätigkeiten zu verrichten sind, die gleiche oder 
ähnliche Arbeitsgänge erfol'dern; hiebei ist auf 
die Berufsbilder (§ 8 Abs. 2) dieser Lehl'berufe 
Bedacht zu nehmen." ' 

19. Die Abs. 1 und 2 des § 8 haben zu lauten: 

,,(1) Der Bundes.minister lür Handel, Gewerbe 
und Industrie hat für die einzelnen Lehr,berufe 
nach Maßga.be der Abs. 2, 3, 6 und 7 .dur~ Ver
ordnung Ausbildungsvorschriften .festzulegen. 

(2) Die Ausbildungsvorschriften haben ,Berufs
bilder zu enthalten; diese sind entsprechend den 
-dem Lehnberuf eigentümlichen Arbeiten und den 
zur Ausübung ;dieser Tätigkeiten erforderlichen 
Hilfsverrichtungen, jedoch ohne Rücksicht auf 
sonstige Nebentätigkeiten des Lehrberufes unter 
Berücksichtigung der Anforderungen, die die Be
rufsausbildung stellt, festzulegen und haben hie
.bei nach Lehrjahren gegliedert .die wesentlichen 
Fertigkeiten und Kenntnisse, ·die während der 
Ausbildung zu v,ermitteln sind,anzuf,ühren." 

20. Die Abs. 4 und.s des § 8 haben zu lauten: 

,,( 4) Die Lehrlingsstelle hat auf Antrag des 
Lehl1bel1echtigten die gemäß Abs. 3 lit. a festge
setzte Lehrlingshöchstzahl bis zu 30 Proz·ent, 
mindestens jedoch um einen Lehrling, durch Be
scheid zu erhöhen, w.enn nach .den gegebenen 
Verhältnissen ,des betreffenden EinzelfaUes eine 
sachgemäße Ausbildung bei der erhöhten Lehr
Iingszahl zu erwarten ist, dies in einem Gutach
ten des Landes~Berufsausbildungsbeirates .festge-

stellt wird und ansonsten die Ausbildung von 
Lehrstellenbewerhern in dem betreffenden Lehr
beruf nicht gewährleistet .ist. Die Lehrlingsstelle 
hat unverzüglich ein Gutachten des Landes-Be
rufsausbildungsbeirates elnz1.iholen;dieser ,hat das 
Gutacht,en innerhalb von v:ier Wochen zu er
statten. Die Lehrlingsstelle hat innerhalb von 
acht Wochen nach Einlangen des Antrages zu 
entscheiden. Der Antrag ist jedenfalls ahzuweisen, 
wenn unter Nicht]beachtung der auf Grund des 
Abs. 3 festgesetzten Verhältniszahl ein Lehrling 
bereits aufgenommen wUl1de. Bei Wegfall einer 
der im ersten Satz angeführten Voraussetzimg.en 
ist die Erhöhung ,der Lehrlingshöchst]zahl zu 
wtiderrufen. Geg·en auf Grund dieses Absatzes ge
troffene Entscheidungen der Leh,rlingsstelle ist 
eine Berlllfung nicht zulässig. 

(5) Wenn der, Lehrlingsstelle Umstände be
kannt werden, die die sachgemäße Augbildung 
bei einem Lehrberechtigten in Frage stellen, hat 
sie eine entsprechende überprüfung einzuleiten, 
ob durch eine Her3Jbsetzung der gemäß Abs. 3 
lit. a festgesetzten Lehr1ingshöchsozahleine sach
gemäße Ausbildung aufrechterhalten werden 
kann. Die Lehrlingsstelle hat hiezu ein Gut
achten des Landes-Berufsausbildungsbeirates ein
zuholen; dieser hat das Gutachten innerhalb von 
vier Wochen zu erstatten. Wil'd auf' Grund des 
Gutachtens des Landes-Berufsausbildungsbeirates 
festgestellt, daß .'durch eine solche Maßnahme eine 
sachgemäße Ausbildung bei dem Lehl1berechtigten 
aufrechterhalten werden kann, so hat die Lehr
lingsstelle durch Bescheid die g~äß Abs. 3 lit. a 
festgesetzte Lehrlingshöchstzahl ent~prechend zu 
verringern. Durch .diese Verringerung der Lehr
lingshöchstzahl werden bestehende Lehrverhält
nisse nicht berührt. Sind die Voraussetzungen 
für eiLe Ver,ringerung weggefallen, so hat die 
Lehrlingsstelle diese Maßnahme zu widerrufen. 
Gegen auf Grund dieses Absatzes getroffene Ent
scheidungen der Lehrlingsstelle ist eine Berufung 
nicht zulässig." , 

21. Dem § 8 sind folgende Abs. 6 und 7 an
zufügen: 

,,(6) In den AushiI.dungsvorschl1Lften ist ferner 
vorzusehen, daß den Lehrlingen, insbesondere 
auch solchen, die bei einem Lehnberechtigten, 
dessen Betrieb' nur saironmäßig geführt wird, 
ausgebildet werden, die Möglichkeit gegeben 
wird, vor .einer von der Lehrlingsstelle Ibn sinn
gemäßer Anwendung ,des § 22 gebildeten Kom
mission Teilprüfungen zur Feststellung des je
weiligen Ausbildungsstandes abzulegen, wenn 
eine solche Maßnahme im Hinblick auf die be
sonderen Anforderungen des Lehrberufes zwecke 
mäßig ist und die Lehrlingsstellen in d,er Lage 
sind, die erforderliche Anzahl von Prüfungskom
missionen einzurichten. 

(7) Wenn im Rahmen der gemäß Abs. 6 vor
gesehenen: Teilprüfungen die Fertigkeiten und 
Kenntnisse, dbe Gegenstand der Lehrabschluß-
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786 der ,Beilagen 5 

prüfung sind, geprüft werden, ,ist in den Aus
bildungsvorschrilften festzulegen, daß durch ,die 
erfolgreiche AJbl-egung der Teil,prüfungen und 
die Erreichung des ,Lehrzieles der l'etzten Klasse 
der Berufsschule dLe Aiblegung der Lehrabschluß
prüfung ersetzt wird." 

durch die im § 19 Albs. 8an.gefÜihrten Behörden 
oder durch Mit~L~eder {Ersatzmitglieder) des 
Landes-Berufsausbildungsbeirates (§ 31 a) oder 
des Bundes-BlCr,ufsausbildungsbeiraJtes (§ 31) sowie 
tlie Befragung von Ausbildern und Lehrlingen 
bei dieser Beobachtung zuzulassen. 

22. Nach § 8 sind 'folgende überschnif.t und (6) Nach Beendigung eines Aushi1dungsver-
fo:lgender § 8 a einzufügen: suches gemäß Albs. 1 hat der B,undesminister für 

"Ausbildungsversuche 

Handel, Gewel'be und Industrie unter Beruck
sichtigung der beim AUSlbiJduiligsversuch und bei 
den einsch:läg~genPrüfungen gJemachten Erfah-

§ 8 a. (1) Wenn es im Intel'esse der Verbesse- rungen zu pnüfen, ob den ,den Gegenstand des 
rung der Ausbildung von Lehrlingen gdeg,en ist, A,usbildungsversuches' hildenden heruflichen 
kann der 'Bundesminister für Handel, Gewerbe Tätigkeiten die Eignung als ,Lehrberuf zukommt, 
-und I,ndustrie zur ,Er,prohung, ob bestimmte be- und ~ falls dies zutrifft - diese Tätigkeiten 
rufliche Täbigkeiten, deren fachgemäße Erlernung unter Bedachtnahme aUlf § 7 als Lehl'lberuf in 
mindestens Z!wei Jahre dauert, geeignet sind, den die Lehriberufsliste aufzunehmen. In diesem 
Gegenstand eines neuen Lehrberufies im Sinne Falle gilt die erfolgr,eich a1bgele~e Abschlußprü
dieses Bundesgesetzes zu bilden,. durch Vel'Ord- fung als LehrabscMußprlÜlfung im Sinne dies,es 
nung ,die Durchführung eines Aushi1dungsver- Bunldesgesetlzes. 
suches vorsehen. In dieser V,er,ordnung sind die 
betreffenden 'beruflichen Tätigkeiten, die Dauer (7) Werden die den Gegenstan,d 'eines Ausbil-
der Ausbildung, d~e Ausbildungsvorschriften und dungsversuches gemäß Abs. 1 'bildenden beruf
die Gegenstände der Abschlußprüfung festzu- -lichen Täuigkeioen nicht als Lehr/beruf in die 
I Lehrberuifsliste a,uf;genommen, so hat der Bundes-egen. ' 

minister für Handel, Gewerhe und Industrie 
(2) Wenn es im Interesse der Verbesserung durch Verordnung zu bestimmen, au.f welche 

,der Aus!bildung von Lehrlingen gelegen ist, kann Art und Weise die im Alusbil-dungsversuch aus
der Bu?desmin,ister für Handel,. ~ewerb~e und gebildeten Lehrlingem:it Lehrlingen in bestehen
Industne z~r Erpl'Obung, ob bel eHren: In der -eLen Lehrberufen gJeichgestellt werden können; 
Lehrberufshste festgesetzoen Lehrberuf eIne Ver- hiebei können inshesondere auch zusäuzliche 
k~rzung oder Verlä~gerungder ~huerder Le~r- I AusIbildungsmaßnahmen vorgeschrieben und 
zelt auf Grund des In den. AUSlblldulligsvo~r.sch~I.f- kann die Mö.glichkeit der AnJ:1echnung der Aus
ten f:estges,etzten B~rufsbL1des .. zweck~aßlg 1st, bil,dung im AUSIbildungsversuch auf die Lehrzeit 
durch Veror-dnrung (!me Durchfuhrung ellles Aus- in fachlich in Betracht kJommen<len Lehrberufen 
bildun?sversuch.es vorsehen. Iri dieser V ~ror~- festgel(1gt werden. Weiters sind in dieser Ver
nung 1St der Le~rh~:lLf anzugeb.en SOW,1e d1e ordlllung nähere Best~mmungen über die auszu- . 
Dauer der Lehr~elt .Eur. d.en Ausblldungsversu~ stellenden Zeugnisse unter Bedachtnahme auf 
ullid unter Berucks1chtu-gung der Zahl der In die alLf Grund des ersten Satzes sonst zu tref
dieslern Lehrberuf in Aushildung stehenden Lehr- fenden Maßnahmen zu erLassen. 
linge die Höchstzahl der Lehrling'e f,estzusetzen, 
die in den AushiJlodun,gsversuch einbezogen wer
den dürfen. 

(3) Der Ambildungsv,ersuch ist auf den Bereich 
eines BundeslaIl!d,es zu beschränken, wenn gies 
im Hinblick auf das örtlich beschränkte Vor
kommen der hetf\effenden beruflichen Tätigkeiten 
enforderIich oder zur Erprobung ausreichend ist. 

(4) Für die Dauer eines solchen Au!>bLldungs
versuches sind die seinen Gegenstand bildenden 
Tätigkeiten einem Lehl1beruf im Sinne dieses 
B=desgesetzes gleichzuhalten. 

(5) Der Lehr:berech·tigte hat auf Verlangen 
des 'Landes~erufsausbildungsheirates diesem 
Auskunft über die nähere Gestaltung und die 
Ergebnisse der Maßnahmen, die er im Rahmen 
des hetreff'eniden Ausbildungsversuches ' durch
fuhrt, zu erteilen. Der Landes-Berufsausbildungs
beirat hat dieses Verhngen zu stellen, wenn dies 
mindestens zwei seiner Mitglieder beantragen. 
Der Lehrhef\echtiigoe hat ferner die Beobachtung 
dieser Maßn<IJhmendurch die Lehrlingsstelle, 

(S) Nach Beendigung eines Ausbildungsver
suches gemäß Abs. 2 hat der Bu.ndesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie unter Berück-
8ichügllmg der beim Ausbildungsversuch und bei 
den einschlägigen Prüfungen gemachten Erfah
rungen Zu prüfen, ob die in der Lehl1berufsliste 
für den LehrberlLf festgesetzte Dauer der Lehr
zeit zu änlclern ist und - fa:LIs dies zutrifft -
die Dauer der Lehrzeit für diesen Lehrheruf neu 
festzuseuzen (§ 7)." 

23. Die Albs. 3 und 4 des § 9 h<IJben zu l<IJuten: 

,,(3) Der Lehrberechügte hat den Lehrling 
zur ordnungs.gemäßen Erfüllung seiner AlLfga.ben 
und zu verantwortungs:bewußtem "'erhalten an
zuleiten und ihm di,esbez,üglich ein gutes Bei
spiel zu geben; er darf den Lehrling weder miß
hanldeln noch körperlich züchtigen und hat ihn 
vor Mißhandlungen oder körperlich,en Züchti
gungen durch andere Personen, insbesondere 
durch Betriebs- und Hausha1tsangehöJ:1Lge, zu 
schützen. . 
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(4) Der Lehrherechtigte hat die Eltern oder 
sonstige Erziehungsberechtigte des Lehrlings von 
wichtigen Vorkommnissen, die die Ausbildung 
eines minderjährigen Lehrlings betrdfen, und, 
sofern ein minderjähriger Lehrling in die Haus
gemeinschaft des ,Lehrberechtigten aufgenommen 
wurde, auch von einer Erkrankung des Lehrlings 
ehestens zu verständigen. Die Verständigung 
vom Eintritt der Endigung des Lehrverhältnisses 
gemäß § 14 Abs. 2 lit. bund d hat schriftlich 
und auch an den Lehrling zu erfolgen." 

24. Der zweite Satz des § 9 Abs. 5 hat zu 
lauten: 

"Wenn die Kosten der Unterbringung und Ver
pflegung, die durch den Aufenthalt des LehrLings 
in einem für die Schüler der Berufsschul,e be
stimmten Schü.terheim zur ErfüUung der Berufs
schulpflicht entstehen (Internatskosten), höher 
sind als die ,dem Lehrling gebühr,ende Lehrlings
entschädigung, hat der Lehrberechtigte dem Lehr
ling den Unterschiedsbetrag zwischen ,diesen 
Intema;tskosten und der Lehrlin,gsentschädigung 
zu ersetzen." 

25. § 9 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) Wenn an ganzjährigen und saislonmäßigen 
Berufsschulen einzelne \Tnterrichtsstunden an 
einem Schultag entfallen oder wenn an lehrgangs
mäßigen Berufsschulen während des Lehrganges 
der Unterricht an bis zu zwei aufeinanderfolgen
den Werktagen entfäJ.lt und es in jedem dieser 
Fälle weg,en des Verhältnisses zwischen der im 
Betrieb zu verbringenden Zeit und der Wegzeit 
nicht zurnutbar ist, daß der Lehrling während 
dieser unterrichtsfreien Zeit den Betrieb aufsucht, 
hat der Lehrberechtigte dem Lehrling diese Zei.t 
unter Fortzahlung der Lehr:lingsentschädigung 
frei zu geben." 

26. Der bisherige Abs. 6 des § 9 erhält die 
Bezeichnung ,,(7)"; in dieser Bestimmung ist 
das Wort "Zwischenprüfungen" durch das Wort 
,,'teilprüfungen" zu eFsetzen. Der bisherige 
Abs. 7 des § 9 hat zu entfallen. 

27. Die Albs. 8 und 9 des § 9 haben zu 
lauten: 

,,(8) Die .A:bs. 2 bis 7 gelten für den Aus
bilder sinngemäß. Der Lehrberechtigte hat dafür 
Sorge zu tragen, daß dem Ausbilder die zur Er
füllung seiner Ausbildungsauf.gaben er:forderliche 
Zei.t sow~e eine angemessene Zeit zur beruflichen 
W,eiter:bildung im Inter,esse der Verbesserung der 
Aushildung von Lehrlingen zur Verfügung steht. 

(9) Der Lehrberechügte hat der Lehrlingsstelle 
ohne unnötigen Aufschub, spätestens jedoch 
bi.nnen vier Wochen anzuzeigen: 

a) die Dauer des Lehrverhältnisses gemäß § 13 
Abs. 3 berührende Umstände, 

b) eine Endrgung des Lehrverhältnisses gemäß 
§ 14 Abs. 2 lit. a, b oder d, 

e) eine Fortsetzung des Lehrverhältnisses ge
mäß § 14 Abs. 3, 

d)eine vorZieitige Auflösung des Lehrver
hältnisses (§ 15) und 

e) die Betrauung und den Wechsel des Aus
bilders, sofern jedoch ein Ausbildungsleiter 
betraut wurde (§ 3 Abs. 5), dessen Be
trauung und Wechsel." 

28. Dem § 9 ist folgender Abs. 10 anzufügen: 
,,(10) Die Lehrllingsstellen haben die zuständig,e 

Ka:mmer für Arbeiter und Angestellte vom In
halt der auf Grund des Abs. 9 erstatteten An
zeigen in Kenntnis zu setzen." 

29. § 10 Albs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Der Lehrling hat sich zu bemühen, die 

für die Erlernung des Lehrberufes erforderlichen 
Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerhen; er hat 
die ihm im Rahmen der Ausb~ldung übertragenen 
Aufgaben ordnungsgemäß zu enfüllen und durch 
sein Verhalten im Betrieb der Eigenart des Be
triebes Rechnung zu tragen. Er hat Geschäfts
und Betriebsgeheimnisse zu wahren und mit 
den ihm anvertrauten Werkstoffen, Werkzeugen 
und Geräten sorgsam umzugehen." 

30. Der Abs. 2 des § 10 hat ~u entfa11en; die 
bisherigen Abs. 3 'und 4 ,erhalten die Bezeich
nungen ,,(2)" und ,,(3)". 

31. Der letzte Satz des § 12 Abs. 1 hat ,zu 
lauten: 

"Der Abschluß des Lehrvertrages ,eines minder
jähr~gen Lehrlings bedarf der Zustimmung des 
gesetz1lichen Vertreters des Lehrlings." 

32. Der iletz,te Halbsatz des ,§ 12 Albs. 3 Z. 1 
hat zu lauten: 

"sofern jedoch ein AU9bildungsleiter (§ 3 Albs. 5) 
betraut wurde, dessen Vornamen und Flamilien
namen;" 

33. § 12 Abs. 3 Z. 2 hat z.u ~auten: 

,,2. den Vornamen und den Familiennamen 
des Lehrlings, ,sein Geburtsdatum und seinen 
Geburtsort, seinen Wohnort, bei minderjährigen 
ehelichen Lehrlingen .den Vornamen, F'amilien
namen und den Wohnon beider Elternteile, 
ansonsten Ibei minderjährigen Lehrlingen den 
V:ornamen, den Famili~nl1amen und den Wohn
ort seines gesetzlichen Vertreters sowie die Be
zeichnung und den Sitz des a.llfälligen Amts
vor,mundes ;" 

34. I)ie Z. 6 des § 12 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,6. den Hinweis 
a) auf die Pflicht zum Besuch der Berufs

schule, 
b) auf die, allenfalls bestehende kollektiv

vertragliche Verpflichtung zur Inanspruch-

786 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)6 von 18

www.parlament.gv.at



786 der B:eilagen 7 

n<l!hme einer zwischenbetrieblichen Aus
bi1dungsmaßnahme, 

c) auf die Bestimmungen über die Endigung 
und Auflösung des Lehrverhä,Itnis'ses, 

Id) auf die Höhe der Lehrlingsentschädigung 
(§ 17);" 

35. § 12 Abs. 4 Z. 2 hat zu entfallen; die bis
herige Z. 3 !erhält die Bezeichnung ,,2.". 

36. Ln der Et. b des § 13 Albs. 1 hat die 
Zitierung in der Khmmer ,,§ 19 Abs. 4" zu 
lauten. 

37. § 13 Albs. 2 :lit.c halt zu lauten: 

"c)die in einem verwandten Lehrberuf zurück
Igelegten Teile einer Lehrzeit - sofern sie 
nicht ohnehin im vollen Ausmaß anzu
rechnen sind - im Verhältnis des Anteiles 
der .zurückgelegten Lehrzeit zu dem in 
der Lehrberufsliste 'gemäß § 7 Albs. 1 
lit d :bezeichneten Ausmaß der Anrech
nung," 

von sechs Monaten nach ,Endigung des Lehr
verhältnisses seine Tätigkeit wieder aufnimmt, 
ist das Lehrverhältnis Jortzusetzen, wenn der 
Lehrling innerhaLb von zwei Wochen nach Ver
ständigung von der Wiederaufnoahme der TätiO'
keit durch den Lehrberechtigten oder son~t 
innerhalb von zwei Monaten nach Wiederauf
nahme der Tätigkeit eine diesbezügliche schrift
liche Erklärung abgibt. Die vier Monate über
,stdgende Zeit zwischen der Endigung des Lehr
vel'hältnisses und seiner Fortsetzung ist ,auf die 
für den Lehr!beruf festgesetzte Lehrzeit nicht 
anzurechnen. " 

41. § 15 Albs. 1 hat ,zu lauten: 

,,(1) Das Lehrverhältnis kann rechtswirksam 
nur bei Vorliegen einer der Voraussetzung,en 
der Abs. 2 his 5 Vlorzeitig aufgelöst werden. Die 
Auflösung bedarf ferner zur Rechtswirksamkeit 
der Schriftform und hei minderjährigen Lehr
lingen in den Fällen der Abs. 2 und 4 überdies 
der Zustimmung des gesetz.tlichen Vertreters, 
jedoch keiner vormundschaftSOOhördlich'en Ge
nehmigung." 38. Im § 13 Abs. 2 ist der Punkt nach der 

lit. d durch einen Beistrich zu ,ersetzen und fol-
gende lit. e und fanzufügen: 42. Der erste Satz ,des § 15. Abs. 2 hat zu 

) ch h 1 
lauten: 

"e na Ein 00 ung eines 'binnen vier Wochen 
zu ,erstattenden Gutachtens des Landes- ,,(2) Während ,der ersten zwei Monate 
Berufsaushildungsbeirates die im Ausland sofern in dieser Zeit der Lehrling seine Schul
zurückgelegte Lehrzeit gemäß lit. abis d, pflicht in einer lehrgangsmäßigen Berufsschule 
wenn ein Vergleich der ausländischen erfüllt, jedoch während des ,ersten Monates der 
Rechtsvorschriften mit 'den Besümmung.en Ausbildung ,im Betrieb - kann sowohl der 
Ides österreichischen Rechtes, ,insbesondere Lehrberechtigte <als ,auch der Lehrling das Lehr
auch mit den gemäß § 8 erlassenen Aus- verhältnis jede11Zeit einseitig auflösen." 
bildungsvorschriften und den schulrecht
lichen Vorschriften bf\treffend die Berufs
schule ergibt, daß die im Ausland zurück
gelegte Lehrzeit mit einer in österreich 
zurückgelegten Lehrzeit in dem in Betracht 
kommenden Lehrberuf ,gleichgesetzt wel'den 
kann, 

f) die Zeiten des Weiterbesuches der Berufs
schule gemäß § 21 Abs. 2 des SchulpfI.icht
gesetzes, BGBl Nr. 241/1962." 

39. Im § 14 Abs. 2 hahen die lit.d und e 
zu lauten: 

"d) der Lehrberechdgte nicht mehr zur Aus
übung der Tätigkeit hefugt ist, in deren 
Rahmen der Lehrlingausgreibildet wird 
oder der Lehrberechtigte auf Grund des 
§ 4 von der Ausbildung von Lehrlingen 
ausgeschlossen ist, 

e) der Leh&ing die Lehrabschlußprüfung er
folgreich ablegt, wobei die Endigung des 
Lehrverhältnisses mit Ablauf der Woche, 
in der Idie Prüfung abgelegt wird, eintritt." 

43. § 15 Albs. 3 lit. f hat zu lauten: 

"f),der Lehrling unfähig wird, den Lehrberuf 
zu erlernen, sofern innerhalb der verein
Ibarten Lehrzeit die Wiedererlangung 
dieser Fähigkeit nicht zu erw,artenist." 

44. Im § 15 Abs. 4 haben die lit. dund e zu 
lauten: 

",d) der Lehrberechtigte 'unfähig wird, seine 
Verpflichtungen auf Grund der Bestim
mungen ,dieses Bundesgesetzes oder des 
Lehrvertrages zu erfüllen; 

e)der Betrieb oder ,die Werkstätte auf Dauer 
in eine andere Gemeinde verlegt wird 
und dem Lehrling ,die Zurücklegung eines 
längeren Weges zur Ausbildungs·stätte nicht 
zugemutet werden kann, während der 
ersten zwei Monate nach der Verlegung; 
das gleiche gilt bei einer übersiedlung des 
Lehrlings in eine andere Gemeinde;" 

45. Die bisherige lit. edes § 15 Abs. 4 erhält 
die Bezeichnung "f)". 

40. § 14 Abs. 3 hiat ZJU lauten: 46. Die !bisherige lit. 'f des § 15 Abs. 4 ,erhält 

,,(3) Wenn ein Lehrverhältnis .gemäß Abs. 2 die Bezeichnung "g)" und ha.t zu la~ten: 
lit. d endet und der Lehl1berechtligte inneI1halb ".g) der Lehrling seinen ,Lehrberuf aUlf!gibt." 
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47. Dem §15 ist folgender Abs. 5 .anzufügen: I für di~ Au.sbild~.flI? von Lehrlingen ~~geben. sind 

(5) B ·· h I'ch A fI" . d L h I und dleemschlag. 1gen Rechtsvorschnften emge-" el elnverne m I er U osung es e r- h 1 d Ih 0 . k" .d· 
h"l' ch AbI uf d' "ß Ab 2' a ten wer en. . re rgane onnen zu lesern 

ver a tl1lsses n~ a : er ge~~ s:, Zwecke d~e Betriebe besichtigen und im erfortder-
zutreffenden FrIst muß eme Beschemlgung emes l'd U f . d.i ',A r 'ch d B . . d' K f" A. b . I Jen ,m ang In ·e 'Uliz;el nUfligen er e-
Elnlgungsamtes 0 er emer. ammer ur reiter . b E"ch h I F 11 d D Lf"h . trle e InSI -t ne men. m· a e er urcn u -
und Angestellte vorhegeri, aus der hervorgeht, .. h b . d' 
d ß d L h r "b d" B .' b f run:g emes Ausblldungsversuches a! en sIe lesen 

a 'e~ e r.mg U' er l~estlm~.ungen .:tre - zu überwachen." 
fen'd dte EndIgung und dIe vorzeitIge Auflosung 
des Lehl'VerhäIonisses belehrt wurde." 53. Die bisherigen Albs. 4, 5 und 9 des § 19 

48. Im § 16 Abs. 3 ist nach dem Wort "Gew.er- . haben z;u end'allen; ?ie bis~erigen Abs. 7 ,~nd 8 
beordnung" rdie Jahresrz:lihl 1973" einzU'f.ügen. des § 19 erhalten dIe BezeIchnungen ,,(4) und 

,; ,,(SY'· 
49. § 17 Abs. 2 hat zu Iaruten: 

".(2) Liegt keine Regelung der Lehrling·sent
schädigung durch kollektive RechtsgestaItung vor, 
so richtet sich die Höhe der Lehrlingsentschädi
gung nach der VereiIllbarung im Lehrvertrag. Bei 
Fehlen einer kollektiven Regelung gebühr.t 
jedenTalls die für gleiche, verwandte oder ähn
liche Lehrberufe geltende Lehrlingsentschädigung, 
im Zweifelsf,alle ist auf ,den Ortsgebrauch Bedacht 
zu nehmen." 

54. Die Abs. 6 bis 8 ,des § 19 halben ·zu lauten: 

,,( 6) Die Lehrlingsstellen haben in Verfahren, 
in denen sie voraussichtlich eine Entscheidung 
zu treffen haben werden, die dem Antrag des 
Lehr1~ngs, lfüreinen minderjährigen Lehrling 
auch dessen gesetzlicher Vertreter, nicht Rech
nung trägt, der zuständigen Kammer für Arbeiter 
und Angestellte bei sonstiger Nichtigkeit (§ 68 
Abs. 4 lit. d AVG 1950) hievon MitteiLung zu 
machen und ihr Gelegenheit zur Abgabe einer 

50. § 17 Abs. 4 hat zu ·entfalIen; der bisherige ·schriftlichen Stellungnahme innerhaLb einer 
Abs. 5 des § 17 erhält die Bezeichnung ,,(3)" Frist von drei Wochen zu geben. Auf begründetes 
und hat zu rlauten: Ersuchen hat die Lehrlingsstelle diese Frist ange

messen zu erstrecken. Der Kammer ·für Arbeiter ,,(3) Die Lehrlingsentschädigun:g ist für die 
Dauer der Unterrichtszeit in der Berufsschule und Angestellte' ist eine Ausfertigung des Be
unter Ausschluß der Mittagspause sowie für die scheides zu übermitteln. Wenn die Entsch·eidung 
Dauer der Lehra;bschlußprüfung und der in den ihrer fristgerec.~t abgegebenen Stellungnahme 
Ausbildungsvorschriften vorgesehen,en Teilprü- widerspricht, steht ihr gegen den Bescheid das 
fungen weiterzuzahlen." Recht der Berufung und gegen den Berufungsbe

scheid das Recht der Besdlwerde gemäß Art. 131 
Abs. 2 B-VG wegen Rechtswidrigkeitzu. 51. § 18 A:bs. 1 'hat zu huten: 

,,(1) Der Lehrberecht~gte ist verpfliffitet, den 
Lehrling, dessen Lehrverhältnis mit ihm gemäß 
§ 14 Abs. 1 oder § 14 Abs. 2 lit. e endet, im 
Betrieb vier Monate im erlernten Beruf weiter
zuverwenclen." 

52. Die Albs. 1 bis 3 . des § 19 haben zu 
lauten: 

,,(1) 1m -übertragenen Wirkungsbereich der 
Landeskaminern der gewerblichen Wirtschaft ist 
je eine ,Lehr.lingsstelle errichtet. 

(2) D~e Landesbmmerder gewenblichen 
Wirtscha.f.t hat ,den Leiter der Lehrlingsstelle zu 
bestellen. Dieser nwß mit den einschlägigen 
Rechtsvorschriften vertraut sein und über die 
für diese Tätigkeit erforderlichen Erfahrungen 
verfügen. Die Bestellung bedarf für ihre Gültig
keit der Bestätigung durch den Landesh:liuptmann. 
Die Bestätigung ist zu erteilen, wenn der Leiter 
der Lehrlingsstelle den in dies ern Absatz i;lUIfge
stellten Vora.ussetzungen ent!\pricht. 

(3) Den Lehrlillgsstellen -obliegt in erster 
Instanz die Durmfühl'ung der ihnen durch dieses 
Bundesgesetz über.tragenen Amf.gaben. Sie haben 
im R:ahmen der überwachung der Lehrlingsaus'
bildung festzustellen, ob die Voraussetzungen 

(7) Jede Lehrlingsstelle hat den :bei ihr errich
tet·en Landes-.Beruhausbildungsbeirat über die 
Situation der Ber.ufsausbildung im Sinne ,dieses 
Bundesgesettes sowie -über die durch,geführten 
Maßnahmen durch einen Jahresbericht in Kennt
nis zu setzen, der in ,der ersten HäHtedes dem 
Berichtsjahr foLgenden Jahres zu ,erstatten ist; 
weiters hat sie den Landes-Berufsausbi'ldungsbei
rat a.uf ,dessen Verlangen v.on den im Bundesland 
festgesetzten Terminen für Lehrabschlußprüfun
gen und allfällige Teilprüfungen zu verstä,ITdigen. 

(8) Sachlich in Betracht kommende Oberbe
hörden und im Sinne des Art. 103 Abs. 4 B-VG 
im Instanzenzug ubergeordnete Behörden der 
Lehrlingsstellensind die Landeshauptmänner und 
über diesen -der Bundesminister für Handel. 
Gewerbe und Industr.ie." ' 

55. Die bisherigen A-bs. 11 und 12 des § 19 
eJihaltendie Bezeichnungen ,,(9)" und ,,(10)". 

56. § 20 Abs. 1 hat' Zu lauten: 

§ 20. (1) Der Lehrberechtigte hat ohne unnöti
gen Auf'schub, jedenfalls binnen drei Wochen nach 
Beginn des L~hrverhältnisses, den Lehrvertrag 
bei der zuständigen Lehrlingsstelle zur Eintra-
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gung anzumelden; der Anmeldung sind vier Aus
fertigungen des Lehrvertrages anzuschließen. 
Hat der Lehrberechtigte den Lehrvertrag nicht 
fristgerecht angemeldet, so kann der Lehrling, 
für minderjährige Lehrlinge auch deren gesetz
licher Vertreter, ,der Lehrlingsstelleden Abschluß 
des Lehrvertrages bekanntgeben. 

57. Der erste Satz des § 20 Abs. 2 hat zu 
lauten: 

"Falls keine El1hebungen notwendig sind, hat· 
die Lehrlingsstelle ohne unnötigen Aufschub, 
längstens aber sechs Wochen nach Einlangen 
der Anmeldung des Lehrvertrages ,die Eintra
gung des Lehrvertrages vorzunehmen oder einen 
Bescheid gemäß Abs. 3 zu erlassen." 

; 58. § 20 . .t\bs. 31it. f hat zu lauten: 

"f) wenn in den Fällen des § 3 a Abs. 1 nicht 
ein rechtskräftiger Feststellungshescheid 
über das Vorliegen der dort festgelegten 
Voraussetzungen für den betreffenden 
Lehrberuf innerhalb der letzten fünfzehn 
Monate vor der Anmeldung des Lehrver
trages erlassen wurde," 

59. Die bisherigen lit. fund g des § 20 Abs. 3 
erhalten die Bezeichnung "g)" und "h)". 

60. § 20 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) Gegen den Bescheid über die Verweige
rungder Eintragung steht dem Lehrberechtigten 
und dem Lehrling, für minderjährige Lehrlinge 
auch dem gesetzlichen Vertreter, das Recht der 
Berufung an den Landeshauptmann zu." -

61. § 21 Albs. 2 hat Zu lauten: 

,,(2) Die Lehrlingsstellen haben dafür zu sor
gen, daß sich alle Lehrlinge am Ende der Lehr
zeit (§ 23 Abs. 2) der' Lehrabschlußprüfung 
unterziehen können. Dem Prüfungswerber sind, 
wenn er erstmals zur Lehrabschlußprüfung an
tritt, die bei der praktischen Prüfung benötigten 
Materialien kostenlos zur Verfügung zu stellen, 
sofern .er nicht erklärt, das Eigentu.m an dem in 
der :praktischen Prüfung Hergestellten erwerben 
zu wollen. In der Prüfungsordnung (§ 24) ist 
unter Bedachtnahme auf die Besonderheiten des 
jeweiligen Lehrherufes festzulegen, wer diese 
Materialen Zur Verfügung zu stellen hat. Weiters 
sind ·dem Prüfungswerber auf dessen .begründetes 
Verlangen die zur Durchführung der praktischen 
Prüf,ung erforderlichen Werkzeuge und Personen 
(Modelle) kostenlos zur Verfügung zu stellen," 

62. § 22 Abs. 2 hat zu buten: 

,,(2) Der Vorsitzende ,der PrüfungskommisSIion 
undemer der Be~llitzer müssen ,die dem Lehr
beruf ·el1JUiprechtenden Tätigkeiten selbständig aus
üben oder als Geschä6tsführer oder FiIialgeschäfts
führer durchführen und zur Ausbildung von 
Lehdingen befugt oder Pel'1sonense'in,.d:ie in dem 

hetreffenden Lehrberuf die. Lehra.bschlußprüfung 
,erfolgreich abgelegt haben oder eine diese Prü
fung gemäß § 8'Abs. 7 oder § 28ers,etzeilde 
Ausbjjldung raoufweisen, ständig mit ,der Unter
weisung vo.n Lehrlingen beauftragt und .in dieser 
Eigenschaf,t 'se~t mindestens drei Jahren tätig 
sind." 

63. Im § 22 Ahs. 3 halt der Klammerausdruck 
,,(Diensonehlffiler-iHeistitzer)" zu entfaollen. 

64. Der erste Satz des § 22 Abs. 5 ha.t zu 
laUiten: 

"Die Vorsitzenden ,der Prüfungsko~m:iss,ionen 
sind vom Landeshau.ptmann aUif Gruri.d eines 
vom Landes-Berufsaushilrdungsbeirat einzuhol,en
'den Vorschlages auf ,die Dauer von, fünf Jahren 
zu hesteHen; wil"d ein solcher Vorschlag nicht 
frustger.echt (§ 31 a Abs. 3) erst3lttet, so hat der 
Landeshauptmaonn d.ie BesteHung der Vorsitzen
den nach Anhörung ,der Kairüner für Arbeiter 
und Angestellte und der Landeskammerder g,e
wel1b1ichen W~rtschaft vorzunehmen." 

65 .. § 22 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Die im § 19 Abs. 8 angeführtJen Behörden 
können Zur üherwachung ·der Ol"dnungsmäß,ig
keit ·des PrüfU!ngsvor~anges einen Vertr,eter zur 
Prüfung en~senden." 

66. § 23 Abs. 2 halt zu la.uten: ' 

,,(2) Die Zulassung zur Lehrabschlußprüfung ist 
in den Fällen des Abs. 1 Ht a und lit. b bei der 
fü·r die AusbildungsstättercLes Lehrlings örtlich 
zuständiJgen Lehr~ingssteHe frühes,tens . vier 
Monate vor Beendigung der festgesetzten Lehr
zeit, ,sonst nach Wahl des Prufungswerbers ,ent
weder bei der nachdem Arbeitsort oder' bei der 
nachdem Wohnort des Prüfungswe"rbers örüich 
zuständi.gen LehrLingssteUe zu beantragen. Di,e~e 
Lehdingsstelle hat über den Antrag zu entschei
den und den Prüfungstermin festzusetZJen, der 
bei Lehdingen auch in den letzten ach:t Wochen 
der festgesetzten Lehrzeit, jedoch bei ganzjähri
gen oder 5,arisonmäßigen .ß.erufsschulen nicht frü
her als vier Wochen vor dem Ende des Unter
I"ichtsjahres, bei Lehrberufen mit zweieinhalb
oder dreieinhalbjähciger Dauer ,der Lehrzeit vier 
Wochen vor Beendi'gungder Berufsschulpflicht 
und bei lehrgangsmäßigenBerufsschul,en nicht 
vor ,dem Ende des J.etzten Lehrganges liegen 
da·rf. Wenn· der. Prüfungswerber ,eine Iehrgangs
mäßige Berufsschule in ein,em anderen Bundes
land besucht, dort am Ende dieSes' Berufs'schul
hesuches d~e Möglichkeirt der Ahlegung der 
Lelirabschlußprüfung haot, von dieser MÖgl,ichkeit 
Gebrauch machen will und dies der nach derri 
ers'ten Satz zuständigen Lehrlingsstelle bekannt
gibt, hat diese Lehrl.ingsstdle die andere Lehr~ 
lingsstelle zu verständigen, daß dieser Prüfrung,s
werher die Prüfung im anderen Burtdes1and 
ablegen ,darf .. Wenn das Zusammentr,eten der 
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Prufungskommlissron nicht ze]t;geI'!echt (§ 21 
Ahs. 2) möglich ist, 'so hat die nach dem ,ersten 
Sa'tz zu,ständJi~e Lehr1~ngsstelle auf Antrag des 
Prüfun~sweflherscineandefle Lehrlingsstelle, bei 
der ,d]e A:blegung der Lehra'hschlußprüf'ung zeit
gIerecht möglich i>st, zu ersuchen, ·daß die Prüfung 
vor der Plfü:fungskommission dieser Lehrlings
stelle albgelegt werden kann. Die ,ersuchte Lehr
lingssteUe hat ·ruesem Ersuchen zuentspnechen." 

67. Der 'Abs. 4 des § 23 hat ru lauten: 

,,(4) Die PrüfiUng ist vor ,einer Prüfungskom
mission aJbzulegen, die >bei der Lehr:1ingsstel1~, 
die über die Zulassung entschieden hat, erriichlOet 
wor,den list. Ist. 'im örtlkhen Bel'eich dieser Lehr
lingsstelle keine Prüfungskommis's,ion ,für diesen 
Lehflberuf .,err:ichtet worden (§ 22 Abs. 8) oder 
Liegt ,ein Fall ,des § 23 Abs. 2 vorletzter oder 
letzter Satz vor, 'S.o kann die Prüfung vor einer 
eIlltsprech,enden Püfungskommission einer anderen 
Lehrlingsstelle abg,elegt werden." 

68. Im § 23 Ahs. 5 haben ,die Lit. a und b zu 
, laUiten: 

"a) wenn ,dies,er das 21. Lebensjahr vollendet 
hat und glaubhaft macht, daß er auf eine 
andere W,eise die im betreff,enden Lehrbe
ruf erforderlichen FeI'lligkeiten und Kennt
nisse, beispielsweise durch ,eine en~spre
chend 13inge und ei,nschlägige Anlerntätig
keit oder sonscige praktisch,e Tätigkeit 
oder ,durch den Besuch ,entsprechender 
K:utsver.a'ns!tahtungen ,erworben hat; oder 

b) wenn d1eser ,die ZurücklegUing von min
,destens der Hälfte der für den Lehrheruf 
f.e5'tgesetZiten Lehrzeit nachweist und für 
lihn keine Mög1ichke~t bestJeht, einen Lehr
vertrag für die auf die ,im Lehrberuf fest
gesetzte Dauer der Lehrzeit f,ehLende Zeit 
abz'Uschliieß·en. " 

69. § 23 Abs. 6 hat 'zu J3iUlten: 

,,(6) B,eh1nderte, ,die die im betreff.en;den Lehr
beruf erforderlichen Fe'1'!tigkeiten 'und Kenntnisse 
O!dereinen Teil davon im Wege V'Ün Maßnahmen 
zu ihrer Rehalbilitation erwoIiben haben, sind 
ohne Rück~icht auf d3'S ,im A:bs. 51it. ,a v,erlangte 
Mindestalter bei VorLiegen der in diie&er Bestim
mung sonst greford.erten Voraussetzungen Ziur 
Lehrabschlußprüfung zuzulas5en; andere Perso
nen, für die das Erttol'dernis ,der VolLendung des 
im Ahs. 5 l]t. a ver1a.ngten Mindestaloers ,eine 
besOln,dere Härte darstellen wÜl1de, ,sj,I1Id bei Vor
Liegen der lin ,di,eser Bestimmung 'Sonst geforder
'ten Voraussetzungen zur Lehrabschlußprüfung 
zuzulass,en, wenn sie da,s 20. Lebensjahr vollend.et 
haben." 

70. Dem § 23 ,ist folgender Abs. 7 anzufü~en: 

unter Abs. 5 Irt. a fallenden Priif,ungswerber 
gelegen ist, hat der Bundesminis,tJer für Handel, 
GeWierbe und Industrie dUirch Verordnung die 
Mindestdamer für Kur&e festzusetzen, die dieser 
VOl1bereitung dienen; er h3!t hieb ei d~e in den 
Berufsbildern der ,in Betracht kommenden Lehr
beruf.e angeführten Fel'tigkeiten und Kennt
nisse, die ·erforderliche GestaltJung ,der Kur,se 
sowie die Ibn Betracht kommenden Altersgruppen 
der Kursteilnehmer ZiU berückSlichoigen. Die ,im 
Abs. 5 lit. averlangte Glaubhalftmachung wird 
jeden.faUs durch die Vodage leiner Bestätigung 
über die Teilnahme an ,einem solchen Kurs er
bracht." 

71. § 25 Ahs. 1 erster Satz hat zu laullen: 

,,(1) Vom Amt aJs Mitglied der Prüfungskom
mission ,sind im einzelnen Fall der Lehrbel1ech
Iligte, der Aushilder, der AusbiLdungJsleiter, der 
gewerberechtliche Geschäftsführer, der Filialge
'schäftsführer und, sofern die Prüfung nach Zu
rücklegung der Lehrzeitabge1egt wird, die 
Arbeitgeber des Prüflings sowi,e Personen ausge
schLoss,en, bei denen sonstige wichtige Gründe, 
insbesondere Verwandtschaft oder Schwägerschaft 
V'orliegen, die g,eeignet Stind, ihre V'olle Unbefan
genheit in Zwe1fel ru ziehen." 

72. Dem § 25 Abs. 2 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Ein vom Landesschultat namhaftgem,ach,ter 
BerufsschuUehrer ]st jedenfalls zur Lehrabschluß
prüfungals Zuhörer zUZiulass.en." 

73. Dem § 25 ist f.olgender Abs. 8 anzufügen: 

,,(8) Die Bestimmungen ,des § 9 Abs. 7 zweiter 
Satz 'lIInd ,der §§ 21 his 26 finden 3iuf Teilprüfun
gen s,inngemäß Anwendung." 

74. Die Abs. 3 und 4 des § 26 haben zu lauten: 

,,(3) Im Falle des § 8 Abs. 7 hat ,die Lehr,lings
stelle dem Prüfling, der lihr nach Zurücklegung 
der für den Lehrber,uf festgeset~ten Lehrz,e~t di,e 
Zeugnisse über die ,erfolgreiche Ablegung der für 
den Lehrberuf f.estgeLegten Teilprüfungen und 
über .den erfolgreichen Besuch der Berufsschule 
vorgelegt hat, ein Zeugnis auszustellen, das die 
Feststellung über den Ersatz der Lehrabschluß
prüfung im S~nne ,des § 8 Abs. 7 enthält. Dieses 
Zeugnis gilt als Prüfungszeugnis über ·dJie Lehr
abschLußprüfung. 

(4) Das Prüfungszeugnis undda:s Zeugnis 
gemäß .Nbs. 3 unterliegen nicht der Gebühren
pflicht im Sinne des Gebührengesetz,es 1957, 
BGBl. Nr. 267." 

75. Der bisheriige Abs. 4 des § 26 erhält die 
,B<ezeichnung ,,{5)". 

,,(7) Wenn es ,im Inter:esse der Verbesserung der 76. Nach § 27 sind folgende überschrift und 
Vorbereitung auf ,die Lehr:ahschlußprüfiung der ,folgJender § 27 a einzufügen: 
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"Gleichhaltung von im Ausland abgelegten Lehr
abschlußprüfungen 

§ 27 a. (1) Eine im Ausland erfolgreich abge
legte Lehrabschlußprüfuing ist auf Antra.g des
jenigen, der diese Prüfung abgelegt hat, vom 
Bundesminister für Handd, Gewerbe und Indu
stnie einer in Ös'terreich ~n dem entsprechenden, 
I~n der Lehrberufs1iste a.ngeführten Lehrheruf er
folgl1eich abgelegten Lehrahschlußprufung gleich
zuhalten, wenn nachgewiesen Wlil"d, daß 

a) ,der betreffende ausländische Sua-t in Öster
reich erfolgneich a:bgelegte Lehra:hschlußprü
fungen den in seinem Staatis'gebiet abgeleg
'!Jen Lehrabschlußprüfungen g,leichhält 
(Gegenseitigkeit) und 

Ib) die im Ausland abgelegte Lehrabsch'lußprü
fung insbesonder,e unter Berücksicht~'gllil1g 
der Prüfungs gegenstände geeignet ist, den 
,im § 21 festgelegten Zweck der Lehr,ab
schlußprüfung für ,dJi,esen Lehrberuf zu 
iel1fül~en (GleichWiel1tigkeit). 

(2) Wurde die Lehrabschlußprüfung im Aus
land von einem österreich~schen Staatsangehöni
gen abgelegt,enclälh das EdoI1dernis des Nach
Wleises ,der Gegenseitigkei:t." 

77. Der ZWleiue IUJlld ,der dritite Satz des § 28 
Abs. 2 haben zu lauten: 
"HaJndeltes sich um eine durch Abs. 1 nicht 
erfaßte Schule, >so gilt ,dIies sinngemäß mit der 
Maßgabe, ,daß der erfolgreiche Besuch mindestens 
der zehnten Schulstufe nachgewiesen werden 
muß. Bei der F,ootstellung des erfolgr,eichen Be
suches einer Schule haben jene Unt,err,ichtsgegen
stände der Schule außer Betracht zu bleihen, 
deren Kenntnis für ,die Au>sübung des Lehrberu
fes nicht erfor,derlich ist." 

78. Dem § 28 ,ist fO'lgender Abs. 4 anzufügen: 

,,( 4) EIDer Person, 

a) d[,e das 16. Lebensjahr vollendet hat, 

b) d1ie ,eine unter eine Verordnung gemäß 
Abs. 3 fallende SchuJ,e Ibesucht ha't und 

c) auf die wegen ihres Schulerfolg,es die Be
stimmungen ,einer Verordnung gemäß 
A!hs. 3 keine Anwendung finden, 

rst auf Antrag von der Lehrlingsstelle der Schul
besuch :tJUf rue für den Lehrberuf des Antrag
stellel"s festgesetzt.e Lehrzeit anzurechnen, wenn 
das durch den Schulbesuch Erlernte zumindest 
für die Anrechnung eines halben Jahres ausreicht. 
Bei der Entscheidung über da's Ausmaß der An
rechnung ist unt,er BerückSiichtigungdes B·e1"ufs
biLdes des Lehrberufes und ,der Verwertbarkeit 
des Erlernten für die weitere Ausbildung maß
gebend, daß der Antragsteller während des noch 
zuruckz.ul.egenden Teiles der Lehrzeit. in den für 
den betreff·enden Lehrberuf erforderlichen, Fer
tigkeiten und Kenntnissen entsprechend unter-

w:iesen werden kann; hiebei ,darf aJber keine über 
die lin der ,auf Grund des Abs. 3erl.assenen Ver
.ordnung festgesetzte Anrechnung hinausgehende 
Anrechnung vorgen.ommen Wlel'den." 

79. In den Absätzen 1, 2 und 4 des § 29 
haben jeweils die Worte "bei der Landeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft errichtete" zu ent
fallen; der kbs. 3 des § 29 hat zu lauten: 

,,(3) Der Au±ienthalt in einer der ,im Abs. 1 
angeführt,en Anstalten darf im Lehrzeugnis, in 
PrüfungszeugnilSsen und im Zeugiliis g,emäß § 26 
Ab. 3 nicht re1"W~hnlt werden." 

80. § 29 Ahs. 5 hat ru lauten: 

,,(5) Gegen ,die Ennschcidung der LehrLings
stieUe gemäß Abs. 1, 2 .oder 4 steht dem Antrag
steUer, für mmderjähcig,e Personen auch dem 
gesetzlichen Vertreter, das Recht der Berufung 
an ,den Landeshauptmann 7lu." 

81. Nach § 29 sind folgende überschriften und 
folgende §§ 29 a hiJs 29heiIlZiufüg;en: 

"Ausbüderprüfung 

§ 29 a. (1) Zweck der AuSbilderprufung ist es, 
festz'1l's'tellen, ob die Lehrberecht1gten und die 
Ausbilder die für die Ausbildung v.on Lehrlingen 
im Sinne des Abs. 2 erforderlichen Kenntnisse 
besitzen und praktisch anwenden können. 

(2) Die Aushl11derprufung ri&t mündlich anhand 
von Beisp1eIen aus der Ausbildungsprax~s nach 
einer dem Prüfling eingeräumten angemess.enen 
VorhereinungsZ'eit durchzuführen, wobei sämtli
liehe nachstehend angeführten Aufgabenbereiche 
zu berück~chtigen ,sind: 

a) Festlegen von Ausbi1dungszie1en auf Grund 
des Berufsbi.1des, 

,b) Ausbildrungsplanungim Betnie!b, 
c) V.ol1bereitung, DurchfühI1ung und Kon

,tI1oHe der Aushildung, 
d) V.erhalteIlJsWleiJsen des Aursbildters gegenüher 

dem Lehrling, 
e) Fragen betreff,end das Berufsausbildungsge

'setz, das Kinder- und JugendJbeschäfnigungs
gesetz, BGBl. Nr. 146/1948, den Arbeitneh
merschutz sowie betreffend die Stellung des 
dualen Berufsausbildungssystemsim ö'ster
reichischen Bildungssystem. 

(3) Der LandeshaJuptma.nn hat in jedem Jahr 
mindestens zwei Termine für die Abhaltung der 
Ausbilderprüfung festzulegen und zu veranlassen, 
daß diese Termine spänesten~ drei Mona,te vor 
Beginn der AUlSbil,derprüfung im Amtsblatt dies 
Amtes der Landesregierung verlwtbart w,el"den. 
Gleichzeitlig hat der Landeshauptmann die für 
,seinen B.el1eich zuständige Kammer für Arbeiter 
und Angestellte und ooe Landeskammer der 
gewerb.1ichen W~I1tschaftV1on diesen Terminen 
,in Kenntnis zusetzen. 
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(4) Für ·cLie Ablegung der. Ausbi:lderprüfung ist 
eine Prüfungstax,e zu entr:ichten. Die Höhe der 
Prüfungstaxe ist :in d/er Prüfungsordnung (§ 29 d) 
entsprechend dem besonderen Verwalwngsauf
wand einschließlich ,einer ang·emessenen Entschä
digung der Mitglieder der Prüf.ungskommis3ion 
zu bes,timmen. 

Prüfungskommissionen für die Ausbilderprüfung 

§ 29 b. Cl) Die Aus'bilderprüfungen sind, so
fern § 23 a der Gewerbeordnung 1973 nicht ande
res hestimmt, 'Vor Prüfungskommissionen aJbzu
legen, die der Landeshauptmann 'zu errichten hat. 
Jede Prüf,ungskommission besteht aus einem Vor
sitzenden :und zwei Beisitzern. 

(2) Die Mitglieder der. Prüfungskommissi'Ün 
müssen die ,für die LehrlingsaUSIbildung erfor
derlichen KenntJnisse ,sowie entweder 

a) eine mindestens dreijährige Arusbildungs
praxis besitzen und' die Lehrabschlußprü
fun:g erfolgreich abgelegt .haben hzw. eine 
diese Prüfung gemäß § 8 .Albs. 7 oder § 28 
ersetzende Au~bildung 'Oder 

b) eine mindestens sechsjäluige Ausbildungs
praxis 

aufweisen .. 

(3) Die Vorsitzenden der Prüfungskommlssio
nen sind vom Landeshauptmann auf Grund eines 
beim Landes-Berufsausbildungsbeirat einzuho
lenden Vorschla.ges auf die Dauer von fünf Jah
ren ,zu 'bestellen; wir<dein solcher Vorschlag nicht 
fristgerecht erstattet, so ,hat der Landeshaupt
manndie Bestellung der Vorsitzenden nach An
hör,ung ·der Kammer für Arbeiter und Angestellte 
und der Lan'deskammer der gewerblichen Wirt
schaft vlorzunehmen. Die Beisinzer sin.d vom 
Landes:hauptmann für jeden Prü.fungstermin ge
sondel't au.f Gl'und von Listen zu hestümmen, die 
hinsichtlich des einen Beisitzersv'Ün der Landes
kammer der ;g.ewerblichen Wirtschaft un1d hin
sichtlich des an'deren Beisitzers Vlon der Kammer 
für Al1beiter und Angestellte auf ,die Dauer 'Von 
fünf Jahren aufzustellen sind. Bei der Zusam
mensetzung der Prüf,ungskommission ist nach 
Möglichkeit auf das berufliche Herkommen des 
Prüfungsw,erbers Bedacht ,zu nehmen. 

(4) Die Bestimmungen des § 22 Abs. 4, 5 drit
ter I'bisfünfter Sattz, 6, 7 ,un'd 9 gelten für die 
Au~bildel'prüfiung sinngemäß. 

Zul;lssung zur Ausbilderprüfung 

§ 29 c. (1) Zur Ausbilderprüfung ist zuzulassen, 
wer durch Zeugnisse ' 

1. die erfolgreiche Nblegung der Lehra'bschluß
prüfun:g, den Ersatz der LehrabscQlußprü.f:ung 
gemäß § 8 Abs. 7 oder den erfolgreichen Besuch 
einer Schule, durch den die Lehrabschlußprüfung 
auf Grund von V'Ürschri~ten gemäß § 28 ersetzt 

wiI"d, und eine nachfolgen,de mindestens zwei
jährige beru.fliche Praxis oder 

2. eine mindestens fünf jährige fachbezo,gene 
Tätigkeit, die nich teine Ausbildungstätigkeit sein 
muß, 
nachweist. 

(2) Die Zulassung !Zur Alusbilderprüfung ist 
nach Wahl des Prüful1!gswerbets entweder bei dem 
nach dem Arbeitsort oder bei dem nach dem 
Wohn:ort des Prüfungswerbers örtlich zuständigen 
LandeS'hauptmann IUnter Anschluß entsprechender 
Nachweise im Sinne des Abs. 1, der dem Nadl
weis des Vor- und Familiennamens dienenden 
Unterlagen und des Nachweises über die Ent
richtung der Prüfungs taxe ~u beantragen. Der 
Landeshauptmann hat über 'den Antrag zu ent
scheiden und den ,Prüfungsterinin festzusetzen. 

Prüfungsordnung 

§ 29 d. Die Prüfungsordnung -für die Ausbil
derprüfung ist vom Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie durch Verordnung zu er
lassen. Sie .hat auf Grund der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes die Prüfung einschließlidl 
der Prüfungsniederschrift näher zu regeln ~owie 
Bestimmungen über die Höhe der Prüfungs
ta~e und der Entschädi,gung der Mitglieder der 
Prüf,ung~kommis'sion zu entJhalten. 

Befangenheit der . Mitglieder der Prüfungskom
mission und Prüfungs'Vorgang 

§ 29 e.(l) Vom Amt als Mitglied der Prü
fungskommiss~on für ·die Ausbilderprüfung sind 
im einzelnen Fall der Arbeitgeber des Prüflings 
sowie Personen a.usgeschlossen, bei denen sonstige 
wichtige Gründe, insbesondere Verwandtschaft 
oder Schwägerschaft 'Vorliegen, die ,geeignet sind, 
ihre 'V·olle Unbefangenheit in Zweifel 2)U ziehen. 
o.b .Ausschließungsgründe v'orliegen, ist nach Tun
lichkeit schon vom La·ndeshauptmann, in jedem 
Falle aber auch vom Vorsitzenden ·der Pr:üfungs
kQmmissi,on zu prüfen. 

1(2) Die Prüfung ist nicht öffentlich; ausnahms
weise hat jedoch ,der Vorsitzende der Prüfungs
kommission einzelne Zuhörer zuzulassen, sofern 
diese ein herufliches Interesse ,glaubhaft machen 
und ,die räumlichen Verhältnisse die Anwesenhei,t 
der Zuhörer ,ohne Beeinträchtigung des PrÜlfungs-
a:blaufes gestatten. . 

(3) Die Prüfung ist vor der .gesamten Prüfungs- , 
kommission abzulegen. Umfang und Niveau der 
dem Prüfling zu stellenden Aufgaben' und Fra
gen halben dem im § 29 a Abs. 1 festgelegten 
Zweck der Ausbilderprufung und den Anfor
derungen der Ausbildungspnaxis !Zu 'entsprechen: 

(4) Die Prüfungskommission hat <tuf Grund 
der Leistungen des Prüflings festzustellen, ob 
die Ausbilder,prüfung bestanden .oder nicht be
standen wurde. ,Für die Beschlüsse .der Prü,fiungs
kommission ist Stimmenmehl'heit erforderlich. 
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Bei der Abstimmung hat der Vorsitzende sein 
Stimmrecht zuletzt auszuüben. Der Beschluß der' 
Prüfungskommission 'Über das Prüfungsergebnis 
ist dem Prü,fJing vom Vorsitzenden nach Ab
schluß der Prüfung mündlich ,zu verkünden. 

(5) Die Ausbilderprüfung kann im Falle des 
Nichtbe.stehens fruhestens nach' drei Monaten 
wiederholt werden. 

Prüfungszeugnis 

§ 29 f. (1) Der Lan'deshaupnmann hat dem 
Prüfling nach Ablegung der ,Ausbilderprüfung 
ein Prüfungszeugnis auszustellen, das die Be
urteilung des Prüfungsergebnisses rzu enthalten 
hat. 

(2) Das Prüf,ungszeugnis sowie das Zeugnis 
über den bestandenen Prüfungsteil A us:b.ilderprü
fung gemäß § 350 Abs. 6 letzter Satz der Ge
wel1beordnul1;g 1973 unterliegen nicht der Ge
bühr.enpflicht im Sinne des Gebührel1;gesetzes 
1957, BGBl. Nr. 267. 

Vorbereitung auf die Ausbilderprüfung 

§ 29 g. (1) Wer anerkannte Kurse zur Vo~be
reitung a,uf ,die AUSJbilderprüfung durchführen 
wiil, hat einen diesbezüglichen Antrag an den 
BUnidesminister für Handel, Gewerbe und In
dustrie zu stellen und die die Kursveranstaltung 
betreffenden Unterlagen anzuschließen. Ergibt 
sich auf Grun'd derPrüfuIlJg ,durch den Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie, daß 
durch den Kurs die ,für die Alblegung der Aus
bilderprüfung notwendigen Kenntnisse vermittelt 
werden können, so hat ,der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe 'und, Industrie dem Antrag
steller die ,Berechtigung zu erteilen, solche Kurse 
als ,anerkannte Kurse ZoU Ibezeichnen. 

(2) Die v.on den gesetzlichen Interessenver
tretungender Arbeitgeber und Arbeitnehmer so
wie von Bildungseinrichtungen, die von diesen 
Interessenvertretungen getragen werden, durch
gefi1hrten Kur.se ·zur VOl1bereitung auf die Aus
bilderprüfung dürfen lOhne eine Berechtigung 
gemäß Abs. 1 als anerkannte Kurse :bezeichnet 
werden. 

bereiche der Aushilderprüfung (§ 29 aAbs. 2) der 
Aushilderprüfung gIeichg,ehalten werden kann 
und die in einer Verordnung gemäß Abs. 2 be
zeichnet wird, ersetzt die Ausbilderprüfung; die 
erfolgreiche Ablegung dieser Prüfung gilt als er
folgreiche Ablegung der Ausbilderprüfung. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und In'dustrie hat mit Verordnung. festzulegen, 
welche Prüfungen die. Aushilderprüfung gemäß 
Abs. 1 ersetzen." 

82. Die überschrift V10r § 31 und der Abs. 1 des 
§ 31 haben zu lauten: 

"Bundes-Berufsausbildungsbeirat 

§ 31. (1) iBei der Bundeskammer ,der gewerb
lichen Wirtschaft ist ein Bundes-Berufsausbil
dungsbeirat zu errichten, der aus zwölf Mit
gliedern mit beschließender Stimme und aus zwei 
Mitgliedern mit beratender Stimme besteht. Nie
mand kann gleichzeitig dem Bundes-Berufsausbil
dungsbeirat und einem Landes-Ber.ufsausbildungs
beirat als Mitglied oder Ersatzmitglied ange
hör,en." 

83. Die lit. ades § 31 Abs. 2 hat zu lauten: 
"a) die Erstattung von Gutachten, in weIchen 

die Notwendigkeit der Erlassung oder Ab
äooerung von Verordnungen 'auf Grund 
dieses Bundesgesetzes unter gleichzeitiger 
Bekanntgabe und Begründung von dies
bezüglichen Vorschlägen aufgezeigt wird," 

84. § 31 Abs. 2 lit. e hat zu lauten: 

"e) die Erstattung von Gutachten 1m Ver
fa:hren über. die Gleichhaltung von im 
Ausland abgelegten Lehrabschlußprufungen, 
über die Erteilung und ,die Entziehun.g 
einer Bewilligung 'zur Ausbildung von Per
sonen in besonderen selbständigen Ausbil
dungseinrichtungen sowie über die Ertci
lung und die Entziehung einer Berechti
,gung, Kurse .zur Vopbereitun.g a'uf die 
Ausbilderprufung als anerkannte Kurse zu 
bezeichnen." 

85. Dem § 31 Abs. 2 ist ,Eolgender Satz anzu
fügen: 

(3) Wenn die im Abs. 1 genannten Voraus
setzungen nicht mehr gegeben sind, ist dem 
Inhaber der Berechtigung unter Androhung des 
Entzuges ,der Berechtigung eine angemessene, 
höchstens sechs Monate Idauernde Frist zur Be
hebung der Män;gel zu setzen. Werden die Män- . 
gel ,innerhalb der gesetzten Frist nicht behoben, 
so hat der Bundesminister :für Handel, Gewerbe 
\lnd Ind,ustrie die Beredltigun,g zu entziehen. 

"Bei der Erstattung von Gutachten hat der Bei
rat auf die Ergebnisse Ider Berufsbildungsfor
schungent~prechend Bedacht zu nehmen." 

86. § 31 Abs. 4 hat :zu lauten: 

,,(4) Der Bun,desminister für Handel, Ge
werbe und Ind,ustrie hat die Mitglieder mit be
schließender Stimme sowie für jedes dieser Mit
glieder ein Ersatzmitglied auf Grund von Vor
schlägen zu hestellen, welche die Bundeskammer 
der gewel1blichen Wirtschaft und der österreichi
sche Arbeiterkammerta,g für je sechs Mitglieder 
und Ersatzmitglieder zu erstatten haben. J eein 

Ersatz der Ausbilderprüfung 

§ 29 h. (1) Eine Prüfung, ,die auf Grund ihres 
Inihaltes unter Boo.achtnahme auf die Aufgahen-
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Mitglied und Ersatzmitglied, das von der Bun
deskammer d,er ,gewerblichen Wirtschaft und vom 
Osterteichischen Arbeiterkammertag vorgeschla
gen wird, muß herufIich auf dem Gebiete des 
Eisenb<l!hnwesens oder des PlOst-' und Fernmelde
wesens tätig sein. Die zwei Mitglieder mit bera
tender Stimme sowie für jedes dieser Mitglieder 
ein Ersatzmitglied hat der Bundesminister für 
Han'del, Gewerbe und Industrie auf Grund von 
~orschlägen des Bundesministers für Unterricht 
und Kunst aus dem Kreise der Berufsschullehrer 
zu bestellen. Ferner h<l!t der Bu~desminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie aus dem Kreis 
der Mitglieder auf ~orschlag der ,Bundeskammer 
der gewer;blichen Wirtschaft nach At1Jhör,unrg des 
Osterreichischen Arbeiterk=mertages einen Vor
sitzenden und auf Vorschbgdes Osterreichischen 
Al'beiterkammertages nach Anhörung der Bun
deskammer der gewerblichen Wirtschaft einen 
weiteren VorsitlZenden zu bestellen. Die Vor
sitzenden haben einander in der ~orsitzführ'ung 
zu Beginn jeder Sitzung a:bzuwechse1n." 

mitgliedern) mit beschließender Stimme als deren 
Stellungnahme anzusch:Ji.eßen. 

(8) Der Vorsitzende hat aus eigenem oder auf 
Antrag von mindestens drei Mitgliedern des 
Beirates für die ·einzelnen Beratungsgegenstände 
Sachverständige den Sitzungen des Beirates bei
zuziehen. Die Sachverständigen werden durch 
Beschluß des Beirates bestellt; es dürfen für 
einen Beratungsgegenstand nicht mehr als sechs 
Sachverstän'dige bestellt werden. Die Sachver
ständigen besitzen kein Stimmrecht. 

(9) Die Bürogeschäfte des Beirates sind von 
der Bundesbmmerder gewerblichen Wirtschaft 
zu führen. Der Beirat hat eine Geschäftsordnung 
zu beschließen, in welcher der Geschäftsgang auf 
Grund der gesetzlichen Vorschriften so geordnet 
wird, Idaß die Erfüllung der dem Beirat über
tragenen Aufgaben sichergestellt ist." 

89. § 31 Albs. 10 hat zu lauten: 

,,(10) Die M~tg!:~eder (Ersatzm~tlg1ieder) d.es 
Beirates v.erlSehen ihr Amt auf Grund einer 

87. Die Albs. 5 un.d 6 des § 31 haben 
lauten: 

zu öffentlich,en V,erpflichtung als ,em Ehrenamt; sie 
und ·die sonst bei den Sitzungen des Beirates 
Anwes'enden sind verpflichtet, über ,den Verlauf 
der Ber<l!tungen des B,eirates Verschwiegenheit zu 
bewahren. Die Mitglieder und die Ersat:omitgliie
der des Beirates ha:bendas Recht, der Durch
führung von Lehrahschlußprüfungen, AmbiMer
prüfungen und allfälligen Tcilprüf1ungen jeder
zeit beizuwohnen." 

,,(5) Der Bundesminister 'für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat ein Mitglied (Ersatzmitglied) 
abzuberufen, wenn das Mitglied {Ersatzmitglied) 
se1b~t oder die Stelle, welche es vorgeschl<l!gen hat, 
dies heantragt, wenn es zum Mitglied (Ersatzll11it
glied) eines Landes-Berufsausbildungsbeirates be
stellt wird oder wenn es nicht die Gewähr bietet, 
daß es seine Aufgaben zm erfüllen verma;g; gleich
zeitig ist ein .anderes Mitglied (Ersatzmitglied) zu 
bestellen. 

(6) In Abwesenheit .des Vorsitzenden, der bei 
dieser Sitzung die Vorsitzführung innehaben 
soLlte, führt das an Lebensjahren älteste stimm
berechtigte Mitglied (Ersatzmitglied), das anwe
send ist UnicL auf Grund eines Vorschlages der
selben Stelle wie der abwesende Vorsitzende 
besteHt wurde, den Vorsitz im Beirat. Der Beirat 
ist beschlußfähig, wenn alle Mitglieder ordnungs
gemäß eingeladen worden und mindestens sieben 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) mit beschließender 
Stimme anwesend sind. Ist ein Mitglied an der 
Teiil'nahme an einer Sitzung des Beirates verhin
dert, so hat es für die entsprechende Verständi
gung und Information ,eines Ersatzmitgliedes zu 
sorgen." 

88. Die Abs. 7 bis 9 ,des § 31 haben zu lauten: 

,,(7) Für das Zustandekommen von Beschlüssen 
des Beirates ist Stimmeneinhelligkeit erforder
lich; kommt keine Stimmeneinhelligkeitzustan
de, so hat der Vorsitzende dies dem Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industri,e mit
zu~ei1en und dieser Mitteilung die übereinstim
mende Ansicht von mindestens vier bei der 
Beschlußfassung anwesenden Mitgliedern (Ersatz-

90. Nach § 31 sind folgende überschriJfil: und 
folgender § 31 a eit1JZufügen: 

"Landes-BerufsauslJildungsbeiräte 

§ 31 a. (1) Brei jeder Lehr1ingsstelle ist ein 
L~.t1Jdes-Berufsausbi1dungsbeirat zu errichten, der 
aus vlier MitgLiedern mit beschließender Stimme 
belstelht. 

(2) Dem Beirat obLiegt 

1. Die Erstattung von Gutachten, Vorschlägen 
und Anregu.ngen 

a) über die Vorgangsweise 'bei der Durch
'fühl1ung der den Lehrlingsstel1en übertrage
nen Aufgaben, 

b) zur Durchführung der Lehraibschlußprü
fungen,aHfälliger Teilprufungen und der 
A usbiMerprüfungen, 

c) im Zusammenh<ling mvt ,den unterstützen
den Maßnahmen der Lehdingsstelle gemäß 
§ 24. Abs. 9, 

,d) in Fragen zwischenbetrieblicher Ausbil
dut1Jgsmaßnahmen und deren Förderung 
aUJf Lan.desebene, 

e) über finanzielle Förderungsmaßna:hmen In 

Ausbad ungsan:gelegenhei ten, 
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f) Ülberdie Durchführung ven Aushildungs
versuchen im Bundesland; 

2. die übermittLung ven Anträgen und die 
Erstattung von Gutachten an ,den Bundes..,Berufs
ausbildungsbeirat in Angelegenhe1ten, für die 
dieser Beirat zuständig ist, insbesendere in Ver
fahren gemäß § 30 und in Fragen der Durch
fühl'Ung eines AUSibildungsversuches; 

3'. die Erstattung eines Verschlages für die 
Bestellung der Versitzenden der Prüfungskem
missienen ;für die LehrabschLußprufung und für 
die- Au~bilderprüf,ung; 

4. die Erstattung ven Vorschlägen und An
regungen an die Landesschulbehöl1den in Berufs
ausbildungsangelegenheiten; 

5. die Erstattung ven Gutachten gemäß § 8 
Albs. 4 und 5 rund § 13 Abs. 2 l~t. e sowie die 
Einhelung von Auskünften gemäß § 8 a Abs. 5; 

6. die Erstattung von Gutachten, Verschlägen 
und Anregungen in senstigen Berufsausbildungs
angelegenheiten im Bundesland; 

7. !die Erstattung von Vorschlägen und Anre
gungen im Zusammenhang mit Beschwerden be
züglich .der dem Lehrberechtigten im § 9 Abs. 8 
auferlegten Pflichten. 

(3) Bei Einhelun.g eines Gutachtens oder Vor
schlages ist dem Beirat, seweit in diesem Bundes
gesetz nicht anderes bestimmt ist, eine ange
messene, mindestens zweimonatig,e Frist zu 
setzen ,und auf fris,tgerecht erstattete Gutachten 
und Vorschläge des Beirates bei der Entschei
dung Bedacht zu nehmen. 

(4) Der Landeshauptmartn hat die Mitgli.eder 
des Landes-Berufsausbildungsbeirates sowie für 
jedes Mitglied ein Ers:litzmitglied auf Grund von 
Verschlägen zu bestellen, welche ,die Landes
kammer der gewerblichen Wirtschaft und die 
Kammer rfür Arbeiter rund Angestellte für je 
zwei Mitglieder und ErsatzmitgHeder zu erstatten 
haben. Ferner hat der Landeshauptmann aus dem 
Kreis der Mitglieder auf Vorschlag der Landes
kammer der gewenblichen Wirtschaft :nach An
hörung ,der Kammer ,tür Atibeiter urud Ange
steUte einen Vorsitzenden und auf Vorschlag der 
Kammer :für AJ:1beiter ,und Angestellte nach 
Anhöl'lurrg der Landesk3immer der gewerblichen 
Wirtschaft einen weiteren Vorsitzenden zu be
sllellen. Die Vorsitzenden haben einander in der 
Vers~tzführung zu Beginn jeder Sitzung abzu
wechseln. 

(5) Der LandeS'hauptmann ,hat ein Mitglied 
(Ersarzmitlglied) .ahzUiberufen, wenn das Mitglied 
(Ersat'lJIllitglied) s'eLbst oder ,die Stelle, welche es 
vorgeschlagen h:lit, dies beantragt, wenn es zum 
Mitglied (Ersatzmitglied) des Bundes-Berufsaus
bildungsbeimtes bestellt wird oder wenn es nicht 
die Gewiihr !bietet, ,daß es seine Aufgaben zu 
erfüllen vermag; gleichzeitig ist ein anderes Mit
glied (Ersallzmitglied) zu bestellen. 

(6) In Abwesenheit des Versitzenden, der bei 
dieser Sitzung die Vorsitzführung innehaben 
sollte, führt das an Lebensjahren äkeste stimm
berechti.gte Mitglied (Ersatzmitglied), das anwe
send ist und auf Grund eines Vorschlages der
selben Stelle wie der abwesende VorsitZJende 
bestellt wurde, den Vorsitz im Beirat. Der 
Beirat ist beschlußfälüg, wenn alle Mitglieder 
'Ordnungsgemäß eingdaden worden und min
destens ,drei Mitglieder (Ersatzmitglieder) anwe
send sind. Ist ein Mitglied an der Teilnahme 
einer Sitzung des Beirates verhindert, se hat es 
für die entsprechende Verständigung und Infer
mation eines Ersatzmit.gliedes rZU sorgen. Der 
Leiter der Lehrlingsstelle 'Oder ein von ihm als 
Vertreter Ibes.rellter Bediensteter der Lehrlings
steIle hat an ,den Sitzungen des Beirates teilzu
nehmen und auf. Verlangen der Mitglieder 
(Ersatzmitglieder) im Zusammenhang mit dem 
Beratungsgegenstandstehende Auskünfte aus 
seinem Aufgabenrbereich zu erteilen. 

(7) Für das Zustandekommen von Beschlüssen 
.des Landes-Berufsausbildungsbeirates ist Stim
meneinhelligkeit erforderlich; kommt keine 
Stimmeneinhelligkeit zustande, so hat der Vor
$itzende dies der für die in Beratung stehende 
Angelegenheit zuständigen Stelle mitz,uteilen, die 
übereinstimmende Ansicht von mindestens zwei 
bei der Beschlußfassung ,anwesenden Mitgliedern 
(Ersatzmitgliedern) aber nur dann als deren 
Stellungnahme anzuschließen, wenn ,der Beirat 
um ein Gutachten ersucht worden ist oder wenn 
die Mitglieder (Ersatzm~tglieder) -die Weiterlei
tung ihrer StelLungnahme verlangen. 

(8) Der Vorsitzende hat erfol'derlichenfalls 
für einzelne Beratungsgegenstände Sachverstän
dige den Sitzungen ,des Beirates beizuziehen. Die 
Sachverstän.digen w.eI1den -durch Beschluß des 
Beirates bestellt; es dürfen für einen Beratungs
gegenstan'd nicht mehr .als drei Sachverständige 
besteHt werden. Die Sachverständ~gen hesitzen 
kein Stimmrecht. 

(9) Die Bürogeschäfte des Lan<des~Berufsaus
bildungsrbeirates sind von der Lehrlingsstelle zu 
führen. Der lBeirat hat eine Geschäftsordnung 
zu beschließen, in welcher der Geschäftsgang auf 
Grund der gesetzlichen Vorschritten se geordnet 
wird, ·daß .die Erfüllung ,der dem Beirat übertra
genen Aufgahen sicher:gestellt ist. 

(10) Die Mitglieder (El'satZJffiitglieder) des 
Landes-Berufsausbildungsbeir.at'es versehen ihr 
Amt auf Grund einer öffentlichen Verpflichtung 
als ein Ehrenamt; sie und die sonst hei den 
Sitzungen des Beirates Anwesenden sind ver
pflichtet, über den Verlauf der Ber.atungen d~s 
Beirates Verschwiegenheit zu bewahren. Die 
Mitglieder und ·die Ersatzmitglieder des Beirates 
halben ,das Recht, der Durchführung ven Lehr
abschlußprüfungen, Ausbilderpr,üfungen rUnd all
fälligen Teilpr,üfungen j,ederzeit rberzuwohnen." 

786 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 15 von 18

www.parlament.gv.at



16, 

91. Im § 32 Albs. 1 hahen die lit. e, f UIlld, g 
zu lauten: 

"e) hei der Aufnahme von Lehrlingen die auf 
Grund ,des § 8 Abs. 3, 4 und 5 f.estgesetzte 
VeI'hältni~a.h1 zu !beachten, 

f) einen geeigneten Ausbilder mit der Aus
, Ibildung zu hetraruen oder 

g)eine Anzeige gemäß § 9 Abs. 9 rechtzeitig 
zu erstatten," 

92. Der l,etzte Halbsatz des § 32 Abs. 1 hat zu 
lauten: 

"begeht eine Verwaltungsubertretung un,d ist 
von der Hezirk'.iverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstr:l!fe bis zu 10000 S oder mit Arrest bis 
zu drei Wochen, nach wiederholter Bestrafung 
mit einer GeldstraJe von 3 000 S bis 20 000 S 
oder mit Arrest von zwei :bis sechs Wochen zu 
bestrafen. " 

93. Im § 32 AJbs. 2 haben die lit. a und h zu 
lauten: 

"a) Wer unter VOI'täuschung, Lehrberechtigter 
'zu s,ein, eine Person in einem Lehrberuf 
ausbildet, sofern nicht der Tatbestand der 
lit. c vorliegt, oder 

b) wer einen Lehrli11ß im Sinne dieses Bun-
desgesetzes ausbildet, obwohl dies gemäß 
§ 3 a Albs. 1 unzulässig ist, oder" 

94. Die bisher,gen lit. a, hund cdes § 32 Abs. 2 
erhalten ,die Bezeichnungen "c)", "d)" und "f)". 

,95. § 32 Abs. 2 lit. e hat ,zu lauten: 

"e) wer einen Kurs zur Vorbereitung auf die 
Aushilderprüfung als anerkannten Kurs 
!bezeichnet, ohne im Besitz einer Berech
ti!!iung gemäß § 29 g zu sein, .oder" 

96. § 32 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Wenn 

97. § 35 hat zu lauten: 

,,§ 35. (1) Mit der V;ollziehung dieses Bundes
gesetzes ist, sofern Abs. 2 nicht anderes be
stimmt, der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Lndustrie betraut, und 'zwar 

1. im Einvernehmen mit dem gemäß dem 
Bundesministeriengesetz 1973, BGBil. Nr. 389, 
zuständigen Bundesminister hinsichdi~ der Ver
ordnungen 'gemäß den §§ 7, 8, 8 a, 24 und 28 
bezüglich der Lehrberuf,e gemäß § 5 Acbs. 3, die 
Tätigkeiten zum Gegenstan,d ha:ben, die in den 
Wirkungsbereich des jeweiligen Bundesministers 
fallen; 

2. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Unterricht und Kunst hinsichtlich ,der Erlas
sungder Veror,dnungen '!!iemäß § 28 bezüglich 
der der Aufsicht dieses Bundesministers unter
li~genden Schulen; 

3. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung hinsichtlich der 
Erlassung der Verordnungen gemäß § 28 bezüg
lich ,der Universitäten und Kunsthochschulen; 

4. im Einv,ernehmen mit dem Bundesminister 
für soziale Verwaltung hinsichtlich der Erlassung 
der Verordnungen gemäß § 8 Albs. 3; 

5. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen hinsichtlich des § 12 Abs. 5, § 16 
Abs. 2, § 19 Abs. 9, ,§ 26 Abs. 4 und § 29 f 
Abs.2; 

6. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Justiz hinsichtlich des § 4 Abs. 9. 

(2) Mit der Vollziehung des § 18 sind der 
Bundesminister für Handel, Gew,erbe und Indu
strie und der Bundesminister für soziale Ver
wal tung ,gemeinsam betraut." 

Artikel II 

, Ersetzung von Begriffen 
a) die :Bestellung eines geW'erherechtlichen 

Geschä.ftsführers an.geze~gt oder genehmigt 1. Der im Berufsausbildungsgesetz vorkom-
wu~de, mende Begriff "Bundesministerium" wird durch 

den Begriff "Bundesminister" ,ersetzt. 
h) die übertr:l!gung der Ausübung des Gewer-

bes an einen gewerberechtlichen Pächter 
angezeigt oder genehmigt wurde oder 

c) die' Bestellun.g eines Filialgeschäftsführers 
für eine bestimmte Betriebsstätte angezeigt 
oder genehmigt wurde; 

sind Geld- und Arreststrafen ,gegen diese Perso
nen zu 'verhängen. Der Gewerbetreibende ist 
neben dem gewerberechtlichen Geschäftsführer 
oder Filialgeschäftsführer strafbar, wenn er die 
Vel'waltungsühertretung wis,sentlich duldet oder 
wenn er hei der Auswahl des gewel1berechtlichen 
Geschäftsführers oder Filialgeschäft~führers ,es an 
der, erfor,derlichen Sorgfalt hat fehlen lassen." 

2. Der im BerUlfsauSlbildunogsgesetz und in 
anderen Bundesgesetzen v,orkommende Begriff 
"Lehrherr" wird durch den B~griff "Lehr'berech
tigter" ersetzt. 

Artikel III 

Übergangsbestimmungen 

1. (zu § 2 Abs. 2 Tit. c:) 

(1) Lehrberechtigte und Ausbilder, die zwischen 
dem 1. Jänner 1970 1lnd dem 1. Juli 1979 insge
samt mindestens drei Jahre Lehrlinge ausgebildet 
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ha,ben, dürfen Lehrlinge auch dann ausbilden, 
wenn sie .die Ausbilderpciifung nicht abgelegt 
haben. 

{2) Lehrberechtigte und Ausbilder, die am 
1. JuLi 1979 Lehrlinge ausbilden und nicht unter 
den im Abs. 1 hezeichneten Personenkreis fallen, 
haben die Aus,biJderprüfung bis längstens 1. Juli 
1982 el1bol,greich a-bzuleg,en, wenn sie nach diesem 
Zeitpunkt neue Lehrlinge auszubilden beabsich
tigen. 

2. (zu § 19 .A:bs. 1:) 
(1) Am 31. Dez,ember 1978 hei den bisherigen 

Lehrlingsstellen anhängige Verfahren sind von 
der zuständigen Lehrlingsstelle fortzusetzen. 

(2) Rechtsmittel sowie Anträge auf Wie,der
aufna:hme des Verfahrens und a1lIf Wiederein
setzung in den vorigen Stand in Verfahren, die 
noch von der gemäß dem bisherigen § 19 Ahs. 2 
oder 3 zuständigen LehrlingssteUe durchgeführt 
wurden, sind bei der 'Zuständigen Lehrlingsstelle 
einzubringen. 

3. (zu § 19 Abs. 2:) 
Der auf Grund des bisherigen § 19 Abs. 4 

vom Präsidenten der Landeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft mit der Besorgung der Geschäfte 
der Lehr'lingsstelle hetnute und his zum 31. De
zember 1978 damit befaßte Bedienstete ist Leiter 
der Lehrlingsstelle. 

4. (zu § 19 Abs. 7:) 
Die Lehrlingsstelle hat den Jahresbericht erst

mals für das Jahr 1978 zu erstatten. 

5. (zu § 22 Ahs. 2:) 
Personen, ,die vor Inkrafttreten der Änderung 

des§ 22 Abs. 2 zu V.orsitzenden von Prüfungs
kommissionen ,für die Lehnbschlußprüfungen 
bestellt worden sind und deren Amtsdauer nach. 
diesem Zeitpunktt endet oder längstens sechs 
Monate vor diesem Zeitpunkt geendet hat, s.owie 
die im Zeitp~nkt des Inkrafttretens der Ände
rung des § 22 Abs. 2 als Beisitzer in die Listen 
gemäß § 22 Abs. 5 aufgenommenen Personen, 
können weiterhin zu Vorsitzenden der ent
spr,echenden Prüfungskommission bestellt bzw. 
als Beisitzer in die erwähnten Listen aufgenom
men werden, wenn sie den fachlichen Anforde
rungen des bisherigen § 22 Abs. 2 entsprechen. 

6. (zu § 31 Abs. 4:) 
Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der Änderung des § 31 Mitglieder (Ersatzmit
glieder) des Bundes-Berufsausbildungsbeirates 
waren, sind Mitglieder (Ersatzmitglieder) des 
Bundes-Berufsausbildungsbeirates. Der auf Grund 
des Vorschlages der Bundeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft besteLlte bisherige Vorsitzende 
des Berufsausbildungsbeirates ist einer der Vor
sitzenden des Bundes-Berufsausbildungsbeirates;'! 
er führt in der ersten Sitzung des Bundes-Berufs-
aushildungsbeirates den Vorsitz. I 

7. (,zu § 31 a .Albs. 4:) 

Den Vorsitz in den Landes-Berwfsaushildungs
beiräten führt in der ersten Sitzung der auf 
Grund des Vorschlages der Landeskammer der 
gewerlJlichen Wil1tschaft bestielIte Vorsitzende. 

Artikel IV 

Schluß bestimmungen 

1. Durch das Inknfttreten dies,es Bl\lndesge
setzes bleiben in~besondere ,tolgende Vorschriften 
unberührt: 

a) Das Aribeitsinspektionsgesetz 1974, BGBl. 
NI'. 143, 

b ) das Vierkehrs~Ar:beitsinspektiomgesetz, 
BGBI. Nr. 99/1952, in der Fassung der 
,Bundesgesetze BGBl. Nr. 80/1957,234/1972 
und 422/1974, , 

c) §§ 4, 6 und 29 des Handelskammergesetzes, 
BGBl. Nr. 182/1946, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBl. Nr. 76/1950 und 
208/1969, 

d) §§ 2 und 31 Abs.2 des Arbeiterkammer
g.esetzes, BGBl. Nr. 105/1954. 

2. Mit dem in Z. 3 lit. d angeführten Zeit
punkt verlieren 

a) § 14 Abs. 1 des Arbeitsplatz-Sicherungs
,gesetzes, BGBl. Nr. 154/1956, 

b) § 15 Abs. 2 letzter Satz des Mutterschutz
gesetzes, BGBl. Nr. 76/1957, 

in ,der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung 
ihre Kraft. 

3. Dieses Bundesgesetz tritt n~ch Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen in Kraft: 

a) Artikel I Z. 2, 9, 56 und 81, soweit sie sich 
,WI d~e §§ 29a his 29 fund 29 h beziehen, 
mit 1. JuLi 1979; 

b) Artikel I Z. 52, soweit sie sich auf die 
Neufassung des § 19 Abs. 1 und 2 bezieht, 
sowie Artikel III Z. 2 und 3 mit 1. Jänner 
1979; 

c) Artikel I Z. 11,58 und 93, 'soweit si~ sich 
auf § 32 Abs. 2 liub bezieht, mit 1. Jänner 
1979, sof'ernes sich um .den P,ersonenkreis 
handelt, derd:urch § 2 des Berufsausbil
dungsge~etzes, .BGB!. Nr. 142/1969"in der 
F<1'ssung des Arbeitsv.erfa.ssungsgesetzes, 
BGB!. Nr. 22/1974, des Entgelcfortzah
lun,gsges etz es, BGBl. Nr. 399/1974, und der 
,Berufsau&bi:ldungsgesetz-Novelle 1974, 
BGBl. Nr. 475, erfaßt ist; 

d) im übrigen einen Monat nach ,dem seiner 
Kl\lndmachung .folgenden Monatsersten, 
Artikel I Z. 90 jedoch mit der Maßgabe, 
daß bis 31. Dezember 1978 dieser Landes-

786 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 17 von 18

www.parlament.gv.at



18 786 der Beilagleu 

machung fol-ge11!den Tag an erlassen werden. 
Diese Verordnungen dürfen frühestens mit dem 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden, in dem 
g,emäß Z. 3 die die betreffende Verordnungs
ermächtigung enthaltende Bestimmung in Kraft 
tritt. 

Berufsausb~ldungsbeirat nur bei der Lehr
lingsstelle zu errichten ist, die im ersten 
Halbsatz des § 19 Abs. 1 in der bis 31. De
zember 1978 geltenden Fassung angeführt 
ist, und daß die Best1mmungen des § 31 a 
Abs. 2 Z. 1, 4, 6 und 7 keine Anwendung 
z.u finden haben. 5. Die Zuständigkeit ,zur Vollziehung dieses 

4. V,erordn'llngen auf Grund dieses Bundes- Bundesgesetzes bescimmt sich nach Artikel I 
ges'etzes können bereits von dem seiner K'llnd- Z.97. 
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